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LifeTouch
Massage nach Leder & von Kalckreuth

®

Ganzheitliche Energie- und
Entspannungsmassage

Martina Schultheis
im Haarstudio Sauerwein

Erzbergerstraße 12 · Obertshausen
Tel. 06104 - 40 93 33 · Mobil 0177 - 4 12 66 71
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Grabpflege
Green World e.K.

Jakob-Wolf-Straße 5
63179 Obertshausen
Telefon 06104 / 97 38 28
Telefax 06104 / 97 38 27
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IHR FACHMANN VOR ORT
OBERTSHAUSEN • HAUSEN• LÄMMERSPIEL • MÜHLHEIM • DIETESHEIM
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Heinz Köhler
Fliesenlegermeister

Fliesen Köhler GmbH
Schönbornstraße 26 • 63179 Obertshausen
� 0 61 04 / 7 96 38 • Mobil 0171 / 8 05 86 17

FLIESEN KÖHLER
Beratung • Verkauf • Verlegung
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GmbH
Raum und Funktion maßgeschreinert

Schreinerei · Innenausbau
Innenausbaustudio

Industriestraße 16 · 63165 Mühlheim am Main
Telefon 06108 / 90 44-0 · Telefax 06108 / 90 44-20
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00-18.00 Uhr

Samstag 9.00-12.00 Uhr

Haupt
Sicherheitstechnik & Schlüsseldienst
An der Hildebrandsmühle 17 • 63165 Mühlheim
Telefon 06108 / 7 10 72 • Handy 0172 / 7 31 24 86

Schlüssel – Schlösser – Beschläge
Schließanlagen elektronisch & mechanisch

Notdienst– Türöffnungen
Videoüberwachungsanlagen – Einbruchschutz

Rauchmelder – Türschließer – Briefkastenanlagen

Jochen Scholl
Kfz.-Meister
Spessartstraße 34-36 • 63179 Obertshausen
Telefon 0 61 04 / 4 20 90 • Fax 0 61 04 / 94 41 13
www.meisterhaft.de

RAUMGESTALTUNG
MIROSLAV HRUBES

Friedrich-Ebert-Straße 30 
63179 Obertshausen

Tel. 06104 / 7 41 82, Fax 06104 / 7 41 81
www.hrubes-innenausbau.de

• Schwimmbaddämmung
• Innenausbau
• Kreative
• Oberflächengestaltung
• Spanndecken

Schlosserei +  Metallbau
GmbH & Co. KG

Am Wingertsweg 10    63165 Mühlheim
(0 61 08) 6 87 87   Fax (0 61 08 ) 6 79 35

www.kompakt.biz I info@kompakt.biz
Am Wingertsweg 10    63165 Mühlheim

(0 61 08) 6 87 87   Fax (0 61 08 ) 6 79 35

www.kompakt.biz I info@kompakt.biz

BURKART & KLASSER
BAUDEKORATION GMBH

63165 Mühlheim/Main · Lämmerspieler Str. 60
Tel. 06108 / 7 15 31 Fax: 06108 / 7 35 98

SEIT 1911

24-Stunden-Pannenhilfe
Reifen und Felgen

immer günstig
Bgm.-Mahr-Str. 2A · 63179 Obertshausen

Tel. 0 61 04 - 7 42 08

Reparatur aller Marken
TÜV, AU, Klimatechnik

alles rund ums Auto

Vaillant

➡

Wärme nach
Maß mit Gas
• Ihr Fachpartner
• in Sachen Gasheizung
• Sanitär und Spenglerei
• Beratung vor Ort:
• Firma Hans Kaiser
• Inhaber Robert Kaiser
• Steinheimer Straße 17
• 63179 Obertshausen
• Tel. 06104 / 7 18 88
• Fax 06104 / 7 18 87

Glaserei Röhl
Der zuverlässige Glaserei-Service 
Rund ums Haus · Reparaturservice

Spiegel · Ganzglasduschen
Ganzglastüren

Glaserei Röhl
Bahnhofstraße 59

63179 Obertshausen
Tel./Fax: 0 61 04 - 49 92 33

Mobil: 01 71 - 8 42 34 40

Rollläden
Jalousien
Garagentore
Rolltore

www.cw-fenstertechnik.de Philipp-Reis-Str. 10

Die preiswerte + schnelle

Heizkostenabrechnung

WIR RETTEN SIE! 
(z.B. vor zu hohen Abrechnungskosten) 

Delta-t Messdienst Andreas Völker 

Wilhelmstr. 1, 63179 Obertshausen

Tel: 06104/6649-0, Fax 06104/664929 

Versicherungen · Bausparen

Rolf Supke
Vertrauensmann der HUK-COBURG

Tel.  06104 / 4 92 72
Telefax 06104 / 94 48 11
Handy 0172 - 6 99 77 43
E-Mail: Supke@HUKVM.de
Internet: www.HUK.de/vm/Supke
Goethestr. 19, 63179 Obertshausen

OKO Umwelt-Dienstleistungen-
und Beratungs GmbH
Dieselstraße 22 63165 Mühlheim/Main
Telefon 06108 / 7 10 29 Fax 06108 / 6 68 06

25
Jahre

Mutterboden, Rindenmulch
Kompost und Substrate

• FLIESENARBEITEN ALLER ART
• BADRENOVIERUNG AUS EINER HAND
• BALKON- UND

TERRASSENSANIERUNGEN
MANFRED SCHROTH

FLIESENLEGERMEISTER
63179 OBERTSHAUSEN

MAX-PLANCK-STRASSE 11
TELEFON/TELEFAX: 06104 / 4 31 84

MOBIL: 0172 / 6 10 63 71

www.PimpMyDrive.de

FAHRSCHULE Thomas Müller

Wilhelmstr 5 + 63179 Obertshausen

Wilhelmstr. 5 + 63179 Obertshausen
Tel. 06104 - 60 22 75

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 12.30 - 18.30 Uhr

LUKITSCH
Schlosserei + Bauelemente

FFeennsstteerr  •• RRoollllllaaddeenn  •• EEiinnbbrruucchhsscchhuuttzz
HHaauussttüürreenn  •• VVoorrddääcchheerr  •• GGeelläännddeerr  •• TToorree

ZZaauunnaannllaaggeenn  •• ÜÜbbeerrddaacchhuunnggeenn
GGaarraaggeennttoorree  •• SSoonnnneennsscchhuuttzz  aalllleerr  AArrtt

Spessartstraße 42
63179 Obertshausen

Telefon 06104 / 95 32 45

G O L D A N K A U F
Sofort Bargeld

0 61 04 - 95 31 31 5€ €

€ €

Gold Silber Platin
Ringe, Ketten, Armbänder, Brillantschmuck,

Erbschmuck, Münzen, Barren,
Uhren, Taschenuhren, Bestecke, Tafelsilber etc.

Wir kaufen auch Alt- u. Zahngold.

Goldhaus - Obertshausen
Partner von Heraeus

A. Demmer, H. Honig, V. Kaster
Heusenstammer Straße 1-3  • nähe S-Bahn

Obertshausen
Mo.-Fr. 10-13 + 15-18 Uhr Sa. + Mi. 10-13 Uhr
P im Hof

Haustüren zu
Aktionspreisen

Seligenstädter Straße 14
63179 Obertshausen-Hausen
Telefon 06104 / 7 50 12

www.haku-gmbh.de
BESUCHEN SIE UNSERE

AUSSTELLUNG

Ärger mit Ihrem
Computer?

Wir helfen Ihnen!

Mobiler PC-Service
für Firmen & Privat

Dipl.-Ing. Matthias Keller
Tel.: 06104 - 97 23 21

www. pc-hilfe-obertshausen.de
Tel 017

6 232028
59

Im Heimgarten 14, 63165 Mühlheim

Baumfällung
und Pflege
Gartengestaltung
und Pflege
Rodungen

BaumArt
Baum und Gartenpflege
Patrick Penet

Ba

• Stoffe
• Einrichten
• Malerarbeiten

S. E. M. Design GmbH
Beratung und Verkauf

Mariandl und Peter Hommel
von-Stauffenberg-Str. 25 4 41 15
Fax 94 33 81 �� 06104 /4 95 03

REIFEN

LIPPS
Lämmerspieler Str. 96
63165 Mühlheim
Tel. 0 61 08 / 82 50 30
Mobil 01 60 / 96 68 40 74

REIFEN

LIPPS

Bei uns erhalten Sie
uneingeschränkte

Zufriedenheitsgarantie!
Inh. Norman Kern

Heusenstammer Straße 5
63179 Obertshausen
Tel. 06104 / 4 12 40

G
M
B
H

AUGENOPTIK
KERN

So. und Di. bis Fr.: 12.00 – 14.30 Uhr und
18.00 - 23.00 Uhr, Sa.: 18.00 – 23.00 Uhr

Mo. Ruhetag
Dieselstraße 39, 63165 Mühlheim

Tel.: 06108 / 99 05 76, Fax: 06108 / 99 05 36
www.ristorante-italiano-adria.de

Familie Rizzuto – Gastgeber aus Leidenschaft!

JJ..AA.. AALLVVAARREEZZ
GLAS- UND GEBÄUDEDIENSTE

HAUSMEISTERSERVICE
GARTENPFLEGE

DIEBURGER STRASSE 57B
63179 OBERTSHAUSEN
TELEFON 06104/8009838
MOBIL 01622891403
EMAIL alvarezmoreno@hotmail.de
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Beethovenstraße 21b
63179 Obertshausen
Tel. 06104/499333

Rückenschmerzen?
Verspannungen?
Schlafstörungen?

Eingeschlafene Arme?
Müdigkeit?

Kopfschmerzen beim
Aufwachen?

Wir bieten:
Schlafsysteme

Schlafraumgestaltung
Schlafberatung

Schlecht 
Geschlafen?

Schwarzbachstr. 6
63179 Obertshausen

Tel. 06104-71096
www.im-schlaf-erholen.de

Schlecht
Geschlafen?

Sind Sie mit ihrem 

Pelzmantel
ein wenig unzufrieden?

Rufen Sie uns an!
Beratung selbstverständlich

kostenlos

Pelze · Kashmere · Loden
Papamoschou

Bernardstraße 6, Obertshausen
Tel. 06104 / 78 97 11

FAHRSCHULE R. WEIGELT
63165 Mühlheim am Main
Dietesheimer Straße 9 – 13

63075 Offenbach-Rumpenheim
Bürgeler Straße 24

Wir bilden folgende Klassen aus:
• Alle Krafträder und Roller
• PKW mit und ohne Anhänger
• LKW mit und ohne Anhänger
• LKW-Weiterbildung
• Seminare für ASP und ASF
Tel.0 6108/ 766 66 od.0171/ 81 51 831
E-Mail: fahrschule-weigelt@t-online.de

WEINKNECHT
Facility Services

Gebäudereinigung – Gebäudeunterhalt

Unsere Dienstleistung für Sie:
Unterhaltsreinigung Grünpflege
Glasreinigung Verkehrspflege
Baureinigung Hauswartungen
Umzugsreinigung Beratung

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!!!

06104 / 6674000 u. 0176 / 20456523
www.weinknecht-fs.de
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Neben Möbel Meiser...

10 % AUF:

WEIHNACHTSANGEBOTE
VON EXPERT

Samsung Blu Ray Player BD-5100
mit 6 Top Filmmen:

-Australia

-Nachts im Museum

-Walk The Line

HAMMERPREIS 99,-
-Der Teufel trägt Prada

-Die Simpsons

-Marley & Ich

Toshiba 26EL833G

66 cm / 26“ 

Digitale Rausch-Reduzierung

Analog, DVB-T, DVB-C, DVB-C HD 

2x HDMI, 1x SCART, 1x USB

CI+, 

1100,-

Metz Linea 32 ~ 81cm diagonal

Einfach zurücklehnen und entspannen. 

Mit dem Linea 32 können Sie Fernsehen 

einfach nur genießen. Bestechend scharfe 

Bildqualität mit Full HD-Auflösung und

einen satten Klang garantiert Ihnen Ihr Linea 

ab dem ersten Einschalten. Die kinderleichte 

Bedienung macht Fernsehen bequem

und komfortabel. Ein digitaler Tuner für 

DVB-C, DVB-T und für DVB-S2 ist bereits 

integriert.

1398,-

298,-
(gültig am 3.12.11)

4400,- 
ERÖFFNUNGSPREIS

Größe: 101cm ~ 40 Zoll
Mit Vollausstattung

Der BESTE TV der Welt
LOEWE. Individual Compose 40

3900,-
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Outletpreise nochmals reduziert.Outletpreise nochmals reduziert. 
In über 110 Boutiquen jetzt bis zuIn über 110 Boutiquen jetzt bis zu 80%80%!*
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A3 Frankfurt – Nürnberg, Ausfahrt Wertheim/Lengfurt, www.WertheimVillage.comwww.WertheimVillage.com

KÜCHEN. MÖBEL. FLIESEN.

KUCHEN
für Rhein-Main

An der Wiesenhecke 12-14 • 63456 Hanau / Klein-Auheim • Telefon (0 61 81) 66 52 0 • w w w. h e b e i s e n . d e

7998.-
inklusive Lieferung und Montage

Moderne Traumküche mit Kunststoff-
oberfläche und SIEMENS Einbaugeräten: 
Heißluft-Backofen, großer Kühlschrank
mit Gefrierfach, 60 cm breitem Ceran-
feld, Geschirrspüler, Edelstahl-Dunst-
esse sowie BLANCO Edelstahlspüle.
Ohne Armatur, Beleuchtung und Nischenrückwände.

ZWISCHEN DEN JAHREN GEÖFFNET!Di. 27.12. - Do. 30.12.10.00 bis 19.00 UhrSamstag 31.12.10.00 bis 14.00 Uhr
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Pietät SEHRING
Beerdigungsinstitut

Mörfelder Landstraße 27
63225 Langen

Telefon 06103 / 7 27 94
24 Stunden erreichbar

www.pietaet-sehring.de
info@pietaet-sehring.de

Inh. Helga Oehmen

Pietät Knöss
Bahnstraße 59

63329 Egelsbach

Tel.:

www.pietaet-knoess.de

06103 / 49489
06103 / 45411
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TTeell .. ::   0066007744 //  99  9933  5588
Odenwaldstraße 72 • 63322 Rödermark

SEIT ÜBER 120 JAHREN - INH. WALTHER

WIR HELFEN IHNEN, ABSCHIED ZU NEHMEN

❖ Vorsorge- und Trauergespreche sowie Beratung
❖ Erd-, Feuer-, See- und Waldbestattungen
❖ Erledigung aller Formalitäten

Das persönliche Bestattungshaus in Ihrer Nähe.
Wir sind immer für Sie da.

Tel. 06103 / 37 30 34 • Offenbacher Straße 17
63303 Dreieich • www.bestatter-dreieich.de

Beerdigungs-Institut

SCHMIED

Wir nehmen uns Zeit für Sie, beraten Sie auch gerne
zu Hause und erledigen alle Formalitäten für Sie.

Mitglied im BESTATTERVERBAND Hessen e.V.
Für ganz Rodgau und Umkreis - Tag & Nacht, Sonn- und Feiertage

Rheinstr. 3 • Rodgau • Telefon: 0 61 06 / 82 60 82

� 06103 / 7 10 50 oder 0171 / 5 25 06 70

Wir helfen und begleiten

Trauerhilfe Pietät Bachmann
Wassergasse 13 • 63225 Langen

Erledigung aller Formalitäten
jederzeit Tag und Nacht erreichbar

– Wir machen Hausbesuche –
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KARIN MAHR
Garten- u. Landschaftsbau

und Aussenanlagen
Zäune u. Baumfällung

Hecken- u. Sträucherschnitt
Mauertrockenlegung

Rodgau · Marie-Curie-Straße 20
Telefon 0 61 06 / 2 67 83 54 · Fax - 2 67 85 74

DIE LANGENER KINOS

...mehr als nur Film

Neues UT Kino & Lichtburg Kinos
Rheinstraße 32 / Bahnstraße 73 b

Unser Programm unter:

06103 / 22209
und  29131

oder im Internet unter

www.Die–Langener–Kinos.de

Im Dienste der Umwelt

Container- und Muldendienst
Abfälle - Bauschutt

Fred de Snoo
Rohstoffe

069 / 85 6112

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Inh. S. Stickel

Markisenbau Euler

M E I S T E R B E T R I E B
Gelenkarm-Markisen  ·  Korb-Markisen
Neu-Bespannungen  ·  Insektenschutz
JJeettzztt  WWiinntteerrpprreeiissee

ROLLLÄDEN + REPARATUREN
- Antriebe

Uhr 3 0 J a h r
eEU

LE
R Qualität

5 Jahre

GarantieÖffnungszeiten nach 
telefonischer Vereinbarung

63322 Rödermark
Urberacher Straße 9

� 06074/6 93 5614
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Pel letsheizungen | Wärmepumpen | Solaranlagen

Wir beantworten Ihre
persönlichen Fragen!
Tel: 06150-54 28 64

Südliche Ringstr. 1, 64390 Erzhausen

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.wasser-waerme-becker.de
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���������

�
Reparatur und Restauration�

-Teppichwäsche�

Kostenloser Abhol- und Lieferservice
Beratung und Verkauf��

Reparatur und Restauration�
-Teppichwäsche�

Kostenloser Abhol- und Lieferservice
Beratung und Verkauf�
Gartenstraße 1-3 · 63225 Langen

Tel. 06103 / 2 70 57 94
www.orientteppich-atelier-reza.de
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Karosserie- und Fahrzeugbau

Wir entfernen
jede Delle . . .

Karosseriebau • Lackierung
Unfallinstandsetzung • Autoglas
Darmstädter Landstraße 11 • 63329 Egelsbach
Tel. 06103.9 88 07 17 • www.boll-karosseriebau.de

Wir machen 
Küchenträume wahr!
Wir machen 
Küchenträume wahr!

vormals
Küchen Haller

Roland Wenzel GmbH
Kurt-Schumacher-Ring 11 • 63329 Egelsbach

Telefon 06103 / 4 55 31 • Fax 06103 / 4 53 38
E-Mail: info@kueche3000-wenzel.de • Homepage: www.kueche3000-wenzel.de

Gartenstraße 6 • 63225 Langen
Telefon 0 61 03 / 2 70 27 27

www.kuechenstudio-kurttas.de

FFaacchhkkoommppeetteennzz  mmuußß

nniicchhtt  tteeuueerr  
sseeiinn!!
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von April bis Juli

elli‘selli‘sageldesignageldesign

www.nellis-nageldesign.de

Nelli Fassmann
Rheinstr. 38
63329 Egelsbach
Tel.: 0172-7872772

Elbestraße 37 • 64390 Erzhausen
Telefon 06150 / 8 18 68 u. 8 17 63

oder 0162 - 6 30 11 22

MarkisenMarkisen
Bauelemente + Sonnenschutz

H. Lempka
Rollläden, Motorantriebe

Reparaturservice
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• Spenglerei
• Gasfeuerung
• Regenwassernutzung
• Solartechnik
• Scheitholz- und

Pelletsanlagen

Service  •  Wartung  •  Kundendienst
Bahnstraße 12 • 63329 Egelsbach • Tel. 0 61 03 / 4 93 74 • Fax  4 63 30

Reparatur · Wartung · Neugeräte
Bahnstraße 38 · 63225 Langen

info@HausgeraeteJost.de

Gartenstraße 6 • 63225 Langen
Telefon 0 61 03 / 2 70 27 27

www.kuechenstudio-kurttas.de

FFaacchhkkoommppeetteennzz  mmuußß

nniicchhtt  tteeuueerr  
sseeiinn!!
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Schlüsselnotdienst
0 61 03 / 9 88 07 24
Bahnstr. 17 (neben Volksbank)

63225 Langen

Wir helfen 
sofort!

SCHUHREPARATUR
SCHLÜSSELDIENST

DALMIS
• Einbauschränke
• Reparaturen
• Türen
• Rollläden
• Innenausbau
• Holzdecken

Schreinerei Floridia GmbH
Marie-Curie-Straße 25
63329 Egelsbach
Tel. 0 61 03 / 4 97 06 + 4 97 07
Fax 0 61 03 / 94 64 25

Reitzel
Zwahr

GmbH & Co. KG
Meisterbetrieb

Sanitäre Anlagen • Badsanierung • Gas- u. Wasserinstallation
Heizungsbau • Physikalische Wasserbehandlungsgeräte

Wartungen von Gasheizungsanlagen
Regenwasser- und Solarnutzungsanlagen

Ernst-Ludwig-Straße 28 • 63329 Egelsbach
Telefon 06103 / 8 03 09 99 • Telefax 06103 / 8 03 09 97
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der StadtPost  
Ausgabe Langen, Egelsbach und

Erzhausen. 
Erscheinung alle 14 Tage

Hier könnte auch Ihre
Anzeige stehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Pressehaus Bintz-Verlag GmbH 
& Co. KG

Geschäftsstelle der Langener Zeitung     
Lutherplatz 1- 3,  63225 Langen

Ihre Ansprechpartner:
Bernd Koch

Tel.: 06103 / 92 85 37
Fax: 06103 / 2 10 13

E-mail: bernd.koch@op-online.de

Tina Grätsch
Tel.: 06103 / 50 29 57
Fax: 06103 / 2 10 13

E-mail: tina.graetsch@op-online.de

Branchenführer
Langen - Egelsbach - 

Erzhausen

Branchenführer
Langen - Egelsbach - 

Erzhausen
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Bringen Sie

FARBE
in Ihre

WERBUNNG
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Schulstr. 23 • 63329 Egelsbach
Telefon:  0 61 03 / 4 93 86

JEDE WOCHE EIN NEUES ANGEBOT

• Glühlampen • Leuchtmittel aller Art 
• Batterien für jeden Anwendungsbereich
• Schaltermaterial  • Staubsaugertüten

�./�0����1� (��
���

G E B K E N
Uhren-Spezialgeschäft

Lutherplatz 9,
gegenüber Hill
63225 Langen

Telefon 06103 / 20 47 87
info@uhren-gebken.de

Telefon 06103 / 48 18 48       Mobil: 0170 / 5 47 68 44
www.profihandwerk.com

● Malerarbeiten
● Laminat

● Renovierungen
● Entrümpelungen

● Gartenarbeiten

Baudekoration Zimmermann GmbH

'
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Änderungschneiderei
Pietra Messina

■ Damen

■ Herren

Gartenstraße 48 · 63225 Langen
Telefon 0 61 03 / 92 95 84

WANNEMACHER-ANTIK
Kunst und Antiquitäten

Verkauf und Restaurierung
Polster- und Stuhlflechtarbeiten

kompetent, zuverlässig und günstig.

Frankfurter Str. 11, Langen
Telefon 06103 / 2 94 19 
oder 0162 / 4 05 65 87

Mi. 15-19 Uhr und Sa. 10-14 Uhr
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BRANCHENFÜHRER
Langen • Egelsbach • Erzhausen
Ihr Wegweiser zu den Fachleuten

BRANCHENFÜHRER
Langen • Egelsbach • Erzhausen
Ihr Wegweiser zu den Fachleuten

vorm. Kanal-Schneider
Tel. 06103 / 720 34

24-Stunden Notdienst
0172 / 6 99 01 11

Kanaltechnik

Fueß GmbH

TANKSERVICE &
TANKDEMONTAGEN

Tel.0 6103/4 25 30
E-Mail: info@tankservice24.de

Fachbetrieb WHG § 19
www.tankservice24.de
63329 Egelsbach

Manuela Mann
Hermann-Bahner-Str. 20A  · 63225 Langen

Tel. 06103 - 87 07 33 9
www.wellness-meets-feet.de

Wellness
meets Feet

LADY SPORT
GYMNASTIK.FITNESS.WELLNESS

Rheinstr. 37-39 · 63225 Langen
Telefon: 0 61 03 / 91 48 - 0
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Tinte & Toner

P - H Druckerzubehör Tel. 06103 - 42019

Im Geisbaum 17 - 63329 Egelsbach www.MEGACOLOR.de

Laserdrucker    Farblaser     Kopierer      Faxe    Tintenstrahl   

! Fabrikverkauf !! Fabrikverkauf !

* ...bis zu unter Ladenpreis *Günstig 80%Günstig 80%

-  eigene Produktion & Herstellung seit 25 Jahren

              -  für alle gängigen Drucker, Kopierer & Faxe

        -  Original Ware oder 100% kompatibel !

-  bestes Preis / Leistungsverhältnis

Gartenstraße 4
63225 Langen

  Telefon 06103 / 8 31 41 28
 Mo.-Fr. 9.00-19.00 und Sa. 9.00-14.00 Uhr

ÄÄNN
DDEERRUUNNGGSSSSCCHHNNEEIIDDEERREEIIMeisterbetrieb

Günalmis

2������	�*�����
�


Eisenwaren am Lutherplatz
Gartenstraße 4 • 63225 Langen

� 0 61 03 / 2 27 45

Ihr
Fachgeschäft, seit

mehr als 39 Jahren,
für Maschinen,

Werkzeuge
und Rasenmäher

Roth VersicherungenRoth Versicherungen
MAKLERGESELLSCHAFT M.B.H. 
Stammhaus gegründet 1907
Bahnstraße 95 • 63225 Langen

Tel. 06103 / 70 64 80
info@rothversicherungen.de  www.rothversicherungen.de 

Besuchen Sie uns 
zum Policen-Check
= Kostengünstige Prämien
und beste Bedingungen
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NNeebbeenn  ddeerr  GGeebbuurrtt  iisstt  ddeerr  TToodd  ddaass  eeiinnzziiggee  EErrlleebbnniiss,,
ddaass  aallllee  MMeennsscchheenn  mmiitteeiinnaannddeerr  tteeiilleenn..
WWiirr  üübbeerrnneehhmmeenn  ffüürr  SSiiee  ffaacchhggeerreecchhtt::

** EErrlleeddiigguunngg  aalllleerr  FFoorrmmaalliittäätteenn

** BBeessoorrgguunngg  ddeerr  SStteerrbbeeppaappiieerree

** FFrriieeddhhooffssaammtt,,  RReenntteennaannttrrääggee

** GGeessaammttee  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeerr  BBeessttaattttuunngg

** iinnddiivviidduueellllee  BBeerraattuunngg  uunndd  BBeettrreeuuuunngg

WWiirr  iinnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  uunnvveerrbbiinnddlliicchh  üübbeerr  ddiiee  BBeessttaattttuunnggss--VVoorrssoorrggee..
DDeennnn..................bbeesssseerr  vvoorrssoorrggeenn  aallss  ssiicchh  ssoorrggeenn..

WWeerr  hheeuuttee  sscchhoonn  aamm  mmoorrggeenn  ddeennkktt,,  sscchhlliieeßßtt  eeiiggeennvveerraannttwwoorrttlliicchh  eeiinneenn  VVoorrssoorrggee--
vveerrttrraagg  aabb,,  uumm  ddiiee  AAnnggeehhöörriiggeenn  iimm  TTrraauueerrffaallll  nniicchhtt  uunnnnööttiigg  zzuu  bbeellaasstteenn  uunndd  uumm  
eeiiggeennee  VVoorrsstteelllluunnggeenn  ffeessttzzuulleeggeenn..

IIhhrr  BBeessttaatttteerr  HHeerrbbeerrtt  KKööhhlleerr,,  MMiittgglliieedd  ddeerr  IInnnnnnuunngg
FFaammiilliieennbbeettrriieebb  sseeiitt  üübbeerr  6600  JJaahhrreenn

BBeessttaattttuunnggeenn  KKööhhlleerr  ··  SSiieemmeennssssttrr..  2200  ··  6633551122  HHaaiinnbbuurrgg  ··  TTeell..::  ((00  6611  8822  ))  4455  7777
wwwwww..bbeessttaattttuunnggeenn--kkooeehhlleerr..ddee

Der Bestatter
Mitglied der Innung

KKööhhlleerr
SSeeiitt  üübbeerr  6600  JJaahhrreenn  BBeessttaattttuunnggssuunntteerrnneehhmmeenn

Caritas Sozialstation www.caritas-offenbach.de
Goethestraße 13 · 63179 Obertshausen · Telefon (06104) 94 12 79 · Telefax (06104) 49 02 40

Wir pflegen in Ihrer Nähe
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ServicePartner

SP:Lepczyk
TV, Video, HiFi, SAT, Computer, Elektrogeräte

63165 Mühlheim-Lämmerspiel, Mühlheimer Straße 31
Telefon 06108 / 99 01 71

LE40D579K2SXZG 

101 cm LCD-Fernseher, 40 Zoll Diagonale, 16:9
Bildformat, Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, Full HD,
DBV-T Empfang, DVB-S Empfang, DVB-S2
Empfang (HD-Sat), DVB-C Empfang, HDTV,
Tischfuß, drehbar, 4 HDMI Schnittstellen, CI+
Schacht.

statt 749,- € nur 499,- €*
*Angebot gültig bis 15.1.2012

Abholpreis, sofern nicht vorhanden, wird gleich bestellt.

Eigene Produktion

Eigener Montageservice • Kunststofffenster

• Holz- und Alufenster

• Haustüren, Rolltore

• Rollläden, Markisen

• Wintergärten, Vordächer

• Dachflächenfenster

FENSTERBAU

GmbH

Sprendlinger Landstraße 71
63069 Offenbach am Main
Telefon 0 69/ 84 60 00
Telefax 0 69/ 84 6169
www.fb-h.de

• Kunststofffenster
• Holz- und Alufenster
• Rollläden, Rolltore
• Wintergärten, Markisen
• Dachflächenfenster

���������	����

Kaffeeautomaten für Gewerbe/Privat
günstig! Steinheim www.anca-gmbh.de
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Haushaltsauflösungen 
und Entrümpelungen!
Schnell, sauber und zuverlässig

Telefon 06074 / 4 307 195
Telefon 0163 / 8 64 27 70
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AUF PRODUKTE DER FIRMA

Alle Preise sind Abholpreise. Nur solange Vorrat reicht. Ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXL Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. Angebote gültig bis 31.12.2011. I52-1-J

1) Aktion gültig bis 31.12.2011. Ausgenommen Sparkauf.
2) Gültig nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen sind die Angebote in unseren aktuellen Prospekten und Anzeigen, die auch im Internet unter www.xxxlmoebelhaeuser.de veröffentlicht sind. Bei Inanspruch nahme keine weiteren Rabatte möglich. Inkl. Barzahlungsrabatt. Alle Abschläge beziehen sich auf den Abholpreis. Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis 31.12.2011.
3) Nähere Bedingungen und ausgewählte Lieferanten finden Sie im Internet unter www.xxxlmoebelhaeuser.de/aktionsbedingungen. Pro Einkauf und Kunde nur ein Gutschein einlösbar. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Ausgenommen Sparkauf. Gültig bis 31.12.2011.

SONDERÖFFNUNGSZEITEN ZUM JAHRESWECHSEL SIEHE INTERNET: WWW.XXXLMOEBELHAEUSER.DE
DIE XXXL MÖBELHÄUSER. 

DIE MIT DEM ROTEN STUHL.

WSV ANGEBOTE

XXXL RESTAURANTANGEBOT XXXL RESTAURANTANGEBOT

Symbolfoto. Solange der Vorrat reicht. Gültig von Do., 29.12., bis Sa., 31.12.2011. Symbolfoto. Solange der Vorrat reicht. Gültig von Do., 29.12., bis Sa., 31.12.2011.

LA0100000

100010000000001000100000100010001000€€

202020202 €€€€€
AB EINEM WERT VONAB EINEM WERT VON 100100 €€

AUFAUF ÜBER 400ÜBER 400 LIEFERANTENLIEFERANTEN
AB EINEM WERT VONAB EINEM WERT VON 500500 €€

AUFAUF ÜBER 400ÜBER 400 LIEFERANTENLIEFERANTEN

AB EINEM WERT VONAB EINEM WERT VON 20002000 €€

AUFAU ÜBER 400ÜBER 400 LIEFERANTENLIEFERANTEN
AB EINEM WERT VONAB EINEM WERT VON 40004000 €€

AUFAUF ÜBER 400ÜBER 400 LIEFERANTENLIEFERANTEN

GESCHENKTGESCHENKT GESCHENKTGESCHENKT

GESCHENKTGESCHENKT GESCHENKTGESCHENKT

LA0002000 LA0015000

150150150500150015015015000000€€€€
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Ein Stück lauwarmer Schoko-
kuchen und eine Tasse Kaffee

1/2 Ente, ausgelöst, 
mit Kartoffelkloß 
und Blaukraut

Flanell-Bettwäsche-Garnitur,
100% Baumwolle, ca. 135 x 200 
und 80 x 80 cm     77410198_01

100%
BAUM-
WOLLE

3990
129,-

WELLNESS-BETTEN-SET

Wellness-Betten-Set, 
Bezug 100% Baumwolle, Füllung Decke 
Airfill 100% Polyester, Füllung Kissen 
Faserkugeln 70% Polyester/30% Modal, 
ca. 135 x 200 und 80 x 80 cm     
32790138_01 

WSV Sparscheck im Wert vonWSV Sparscheck im Wert von

40% 40%2)

AUF 
PRODUKTE 
DER FIRMA

AUF PRODUKTE DER FIRMA

AUF PRODUKTE DER FIRMA

AUF PRODUKTE DER FIRMA

AUF PRODUKTE 
DER FIRMA

AUF PRODUKTE DER FIRMA

AUF PRODUKTE 
DER FIRMA

Ausgenommen Dunlopillo Smart Foam.

35%2)

€€€€

€€€€ €€€€

Gültig bis 

31.12.

2011

Gültig bis 

31.12.

2011

Gültig bis 

31.12.

2011

Gültig bis 

31.12.

2011

10,-
39,90

FLANELL-
BETTWÄSCHE

VERSCHIEDENE FARBEN 
UND DESSINS

XXXL FRÜHSTÜCKSANGEBOT

Symbolfoto. Solange der Vorrat reicht. Gültig von Do., 29.12., bis Sa., 31.12.2011.

Bauernfrühstück,
Speck mit Ei, Frischkäse, 
Wurst, Käse, Butter, ein 
Mehrkornbrötchen, zwei 
Brötchen, eine Portion 
Kaffee, Tee oder Schokolade 
und ein Orangensaft 0,2 l

WASCHBAR

100%
BAUM-
WOLLE

2)

40%2) 40%2)

WSV Sparscheck im Wert vonWSV Sparscheck im Wert von

WSV Sparscheck im Wert vonrscheck im Wert von WSV Sparscheck im Wert vonWSV Sparscheck im Wert von

35%2) 35%2)

AUF PRODUKTE DER FIRMA

35%2)

1)
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Ihr Spezialist
Der Branchenführer erscheint in den StadtPost -Ausgaben
Dreieich-Langen-Egelsbach-Erzhausen & Neu-Isenburg

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen!
Für € 35,- zzgl. MwSt. erscheint Ihre Anzeige monatlich unter der von Ihnen 
gewünschten Rubrik.

Faxen Sie diesen Coupon an 06103 / 60 94 52 oder schicken Sie ihn an 
StadtPost Dreieich, Frankfurter Straße 44, 63303 Dreieich 
oder  mailen Sie an: anz.dreieich@op-online.de. Wir rufen zurück!

Firma:

Straße:

Telefon:

Email:
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...und so er...und so errreichen Sie uns, wenn Sie gewerbliche Anzeigen aufgeben oder auch nur beraten wereichen Sie uns, wenn Sie gewerbliche Anzeigen aufgeben oder auch nur beraten werden wollen:den wollen:

Sie wollen in der OfSie wollen in der Offenbach-Post oder in der Stadtpost oder ExtraTfenbach-Post oder in der Stadtpost oder ExtraT ipp werben? Rufen Sie an - wir beraten Sie.ipp werben? Rufen Sie an - wir beraten Sie.

für Dreieich
Nicole LacinaNicole Lacina

06103 / 60 94 32

für Dreieich
Hicham BougarHicham Bougargourgour
06103 / 60 94 50

für Neu-Isenburg
Bettina TBettina Tomasomas

06103 / 60 94 51

für Langen
BerBernd Kochnd Koch

06103 / 92 85 37

für Egelsbach/Erzhausen
TTina Grätschina Grätsch

06103 / 50 29 57

Autos & Motorräder
Frankfurter Straße 109 • Dreieich-Sprendlingen

Telefon 06103 / 45 91 50 • Telefax 06103 / 4 59 15 20 www.stadtwerke-dreieich.de

23

Dreieich-Sprendlingen
Frankfurter Straße 98

(über Computer-Shop)

� 06103 - 19 4 18

Nähmaschinen
Verkauf u. Reparatur aller Fabrikate

Nähmaschinenzentrum
Dreieich-Sprendlingen
Telefon 06103 / 6 51 25

• Zubehör
• Ersatzteile
• Vor-Ort-Service

Lakys Bäder StudioGbR

BAD - SANITÄR - HEIZUNG

Benzstraße 55 · 63303 Dreieich

Ebene Tiefgarage
- Farben Jenisch

�� 06103 - 50 49 40
Mobil 0177 - 6 29 49 00

Luisenstraße 56 • Neu-Isenburg
Tel. 0 61 02 / 80 02 84 · info@dietz-glasbau.de
• Haustüren • Fenster • Glas • Spiegel 

• Rollläden

• Sonnen-
schutz 

u.v.a.m.

Luisenstraße 56 • Neu-Isenburg
Tel. 0 61 02 / 80 02 84 · info@dietz-glasbau.de
• Haustüren • Fenster • Glas • Spiegel 

• Rollläden

• Sonnen-
schutz 

u.v.a.m.

HOLZ - PLATTEN - BAUELEMENTE
DREIEICH-SPRENDLINGEN

ROSTÄDTER STR.1
TEL. 0 61 03 - 6 10 11
FAX 0 61 03 - 6 55 77

HHoollzzhhaannddeell

A u t o c e n t e r
Karl-Heinz Wanke

Darmstädter Landstr. 304
60598 Frankfurt

Fon: (069) 6 80 90 40

Darmstädter Straße 43
63303 Dreieich

Fon: (06103) 6 56 71
karl-heinz.wanke@tankstelle.de

t a n k e n  –  s h o p p e n  –  s e r v i c e

ARAL

ALLES AUS MEISTERHAND!!
MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
FASSADENANSTRICHE
PVC- UND TEPPICHBODENVERLEGUNG

MALERMEISTER

MANFRED HASSENZAHL
BERMONDSTRASSE 5
63263 NEU-ISENBURG
�� 0 61 02 / 13 17
FAX 0 61 02 / 43 29 41

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann kontaktieren Sie uns bitte.

vorher nachher

Kundennah – Flexibel – Kostengünstig
NEU: Reparatur-Finanzierung

2006 • 2007 • 2008

Kfz-Meisterbetrieb für alle Fabrikate

� 06102 / 77 04 90D
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Jetzt in der Dornhofstraße 24!
Neu-Isenburg

Unzufrieden mit Ihrer Werkstatt?
.... dann auf zur

Farbe • Gestaltung • Bautenschutz • Leben mit Lehm

Vor der Pforte 14 · Dreieich/Götzenhain  
� 0 6103/98 40 52 · Fax 0 6103/98 40 54

E-Mail: info@malerbetrieb-graf.de
Internet: www.malerbetrieb-graf.de

Feuerlöscher-
Prüfdienst

und -Verkauf

� 0 6103/6 16 28
Mobil 0173/65 55 599

DÖNNECKE
Seit 1980 Ihr Spezialist in der Region

Glasbruch ?
Wir helfen weiter !

Direktabrechnung 
mit Ihrer Glasversicherung

FICHTESTR. 65 · DREIEICH-
SPRENDL. · TEL. 06103/68014

AAuuff  üübbeerr  550000  mm²²  

mmeehhrr  aallss  88000000  AArrttiikkeell

aauuss  kkoonnttrroolllliieerrtt--

öökkoollooggiisscchheemm  

AAnnbbaauu!!

naturwarenzentrum
DREIEICH

H.-J. MANN
B A U D E K O R AT I O N

Malermeister
Sachverständiger für Schimmelbildung

Ihr Partner rund ums Haus
Siemensstraße 3, 63303 Dereieich

Telefon 06103/85372
E-Mail: hjmanngmbh@t-online.de

www.hjmanngmbh.de

Hausmeister &
Reinigungsservice

www.hausmeister-vit.de
06103 311868

● Hausmeisterservice
● Gartenarbeiten
● Glasreinigung
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www.lippold-senke.de

Lippold 
& 

SenkeKü
ch
en

Frankfurter Straße 163a
(Im Hinterhaus, 1. OG)

63263 Neu-Isenburg, Tel. 06102 / 8 38 99 66
www.btc-institut.de

Lerntherapeutisches Institut
und Sprachschule

www.küchenmontage-treppenrenovierung.de

MONTAGEN
&

TREPPENRENOVIERUNGEN
Fachbetrieb Andreas Eichhorn

Mobil: 0177 - 29 76 890
Tel. 06103 - 87 2 86

Frankfurter Straße 46
63263 Neu-Isenburg

Telefon 06102 / 83 45 45

Friedhofstraße 23 · 63263 Neu-Isenburg
Tel. 0 61 02 / 2916-0 · Fax 2916-147

www.marucci-markisen.de

Andreas Noch
Elektromeister

● Beratung und
Planung

● Elektroinstallation
● Kundendienst für

Haus und Industrie
● Netzwerk-

verkabelung
● Telefonanlagen
● EIB

Zeppelinstraße 1 • 63303 Dreieich
Telefon 06103 / 38 89 45 • Telefax 06103 / 38 89 46

MM’s

Monika Mäuser
Tel. 06102 / 59 72 77

oder 0171 / 2 81 74 61

Mobile Fußpflege

Baudekoration Eipert

Beethovenstraße 81, 63263 Neu-Isenburg
Fon 06102 / 25 40 80, Fax 06102 / 25 40 83

www.baudekoration-eipert.de

MMaalleerr--,,  TTaappeezziieerr--
uunndd  BBooddeenn--
bbeellaaggssaarrbbeeiitteenn
FFaassssaaddeennggeessttaallttuunngg
iinnnnoovv..  IInnnneennrraauumm--
ddäämmmmuunngg

hand und fuss PFLEGE
Ruth Löwe

Beethovenstraße 7
63303 Dreieich
Telefon 0 6103/602920
Mobil 0173/345 0716
handundfusspflege@t-online.de

��
)� �*�+$���

gesund kann lecker sein!

Meike Prostmeyer
Odenwaldstr. 28a, 63303 Dreieich

Telefon. 06103 5095886
info@mitgenuss.de, www.mitgenuss.de

����������	
������

• Hochzeiten • Firmenevents
• Familienfeiern und vieles mehr!

Business- & Privatveranstaltungen

Der Immobilienmakler der Postbank
www.bhw-immobilien.de/offenbach

Ihr kompetenter Makler 
in Stadt- und Landkreis 

Offenbach!
Tel.: 06103 - 310 33 70

Hauptstraße 42 • Dreieich-Sprendlingen

Frankfurter Str. 58·63263 Neu-Isenburg

Telefon 06102/6893
Telefax 06102/25215
www.kuechen-grossjohann.de

 ������$���������	�
����������

�������1������

GmbHH.
HEIZUNG • SANITÄR • BÄDER • SOLAR
NOTDIENST SAMSTAG u. SONNTAG
Offenbacher Straße 74-76 • 63303 Dreieich

Erzeugen Sie mit Ihrer
Heizung eigenen Strom!
Sie wollen wissen wie?

Fragen Sie uns!
Tel.: 06103 - 93 96 39

����������	
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Inh.: Gabriele Wetzel-Heller
Sofienstraße 7

Egelsbach
Tel.: 06103 - 92 88 11

eMail: gabrielewetzel@online.de

Garten- & Landschaftspflege
Winterdienst / Notdienst

Innen- / Außenbepflanzung
Unser Fachpersonal ist immer für Sie da!

Telefon (0 6103) 2 02 45 93
Mobil (0163) 8 56 6912

Web: www.hausmeister-weber.com
E-Mail: info@hausmeister-weber.com

Hähnlein & Schulz GbR
Reas.Humana

Vor der Pforte 4
63303 Dreieich-Götzenhain

Tel.: 06103 - 202 77 55
Fax: 06103 - 202 77 57

eMail: info@reas-humana.de
Internet: www.reas-humana.de

REAS.HUMANA
Ambulanter Pflege- und Krankendienst

Fahrräder & Service • Individueller Radbau

NNEEUU  ★★ OOffffeennbbaacchheerr  SSttrr..  11 ★★ NNEEUU
Mo.- Fr. 9.30 - 12.30 & 14.30 - 18.30 Uhr
Mi Nachm. geschl. · Sa. 9.30 - 13.00 Uhr

www.velox-bike.de
Tel. 06103 / 8 03 10 65

Gut gebrauchte Hausgeräte
Verkauf,
Service

&
Ersatzteile

John Hausgeräte
Siemensstraße 1 • 63303 Dreieich

Telefon 06103 - 4 69 06 09
oder 0176 - 70 59 31 76

"�����	��

☎
Einführungspreise

Bahnhofstraße 91
63263 Neu-Isenburg 

06102 - 23894
01577 - 9026260

�+(! ��,�������

Schießgartenstraße 19 · 63303 Dreieich
Telefon: 06103 - 50 45 85
Mobil: 0174 - 8 95 63 73

www.raumgefühl.de

Hauptstraße 74
63303 Dreieich-Sprendlingen
Telefon 0 6103/8 02 80 29

Hugenottenallee 72
63263 Neu-Isenburg
Telefon 0 6102/8128 48

�������1������



zwischen Darmstadt und Offenbach 
Egelsbach Direkt an der

www.mobile-wohnspass.de

Sulzbach/Main bei Aschaffenburg

A 661

MATRATZENRIESIGERIESIGE

*

REDUZIERT!

bis 
zu

Marken-Matratzen

SONDER-SONDER-
AKTIONAKTION

SONDER-SONDER-
AKTIONAKTION

Erholung u. Vorsorge!

Schlafwissenschaftler u. Ärzte sagen:

Die Auswahl der richtigen Matratze ist

die Voraussetzung für die körperliche

Erholung und gesunden Schlaf!

TOP-MARKENTOP-MARKEN 
VERKAUF

 

Jetzt MARKENMATRATZEN zu absoluten Sonderpreisen!

ANGEL 1+2 Federkern-
Matratze.
• klassischer Bonellfederkern
• atmungsaktiver Polsterträger mit Polyschaum 
   ummantelt
• beidseitig glatt bezogen
• empfohlen bis 50kg Körpergewicht
• Härtegrad 2
Größe: 90x200 cm und 
100x200 cm

99.99.9090

39.39.9090

MORENA 1+2 Kaltschaum-Matratze.
• Komfort-Kaltschaumkern mit Wellenschnitt
• Körpergerechter Liegekomfort mit 7 Liegezonen
• Feinpolster beidseitig auf Klimafaser versteppt
• hautsympatischer, leicht abnehmbarer
  Doppeltuchbezug (waschbar bis 60°C)
• Für Allergiker geeignet
• Härtegrad 2
Größe: ca. 90x200 cm 
und 100x200 cm

Qualität 
made in 
germany

249.-249.-

Qualität 
made in 
germany

99.99.9090
LUSIA 1+2 Kaltschaum-Matratze.
• Komfort-Kaltschaumkern mit Konturenschnitt
• Körpergerechter Liegekomfort mit 7 Liegezonen
• Feinpolster beidseitig auf Klimafaser versteppt
• haustsympatischer, leicht abnehmbarer 
  Doppeltuchbezug (waschbar bis 60°C)
• Für Allergiker geeignet
• Härtegrad 2
Größe: 90x200 cm und 
100x200 cm

399.-399.-

149.-149.-
Qualität 
made in 
germany

MIRANDA 1+2 Kaltschaum-Matratze.
• Komfort-Kaltschaumkern mit Konturenschnitt
• Körpergerechter Liegekomfort mit 7 Liegezonen
• mit Air-Condition-System (ACS)
• Feinpolster beidseitig auf Klimafaser versteppt
• hautsympatischer, leicht abnehmbarer 
   Doppeltuchbezug (waschbar bis 60°C)
• Für Allergiker geeignet
• Härtegrad 2
Größe: 90x200 cm 
und 100x200 cm

499.-499.-
Qualität 
made in 
germany

199.-199.-

DREAM 1+2 Kaltschaum-
Matratze.
• 7-Zonen-Coltexkern
• Beckenkomfortzone
• abnehmbarer Bezug 
  (waschbar bis 60°)
• Härtegrad 2
Größen: 90x200 cm 
und 100x200 cm

699.-699.-

299.-

Qualität 
made in 
germany

ISLAND 2 Kassettendecke. 
1020 g silberweiße Pyrenäen, Daunen u. Federn Klasse 1,
50 % Daunen u. 50 % Federn. Größe: ca. 135x200 cm.

129.-129.- 59.59.9090

TAHIMA 1 
Steppdecke. 
Größe: ca. 135x200 cm, 
Füllung: 480 g Hohlfaser.
Microfaser-Bezug.

24.24.9090

TAHIMA 2 Steppdecke. 
Größe: ca. 155x220 cm, Füllung: 600 g Hohlfaser.Microfaser-Bezug.

9.9.9999
14.14.9999
29.29.9090

MEDISAN 
Nackenkissen.
Größe: ca. 40x80 cm, 
Latexstäbchen. Bezug: 
100% Baumwolle, 
kochfest. 14.14.9090

24.24.9090

KANSAS 1 Kopfkissen. Faserbällchen-Füllung.  
Bezug: 100 % Microfaser gesteppt. Waschbar bei 95° Grad. 
Größe: ca. 80x80 cm 200/750 g Füllung.

29.29.9090 12.12.9090

KANSAS 2 
Kopfkissen.
Faserbällchen-Füllung.  
Bezug: 100 % 
Microfaser gesteppt. 
Waschbar bei 95° Grad. 
Größe ca. 40x80 cm 
100/325 g Füllung .

19.19.9090

7.7.9090

TINGO 1 Kopfkissen. 
Größe: ca. 80x80cm. 1000 g silberweiße 
Pyren. neue Federn u. Daunen. 
Kl. 1 . 85% Federn/15% Daunen. 
Körperinlett: 100 % Baumwolle mit Biese.

3434..9090

14.14.9090
ALLES ABHOLPREISE

ALLES SOLANGE DER VORRAT REICHT!

* Mit folgenden Einschränkungen: Gültig nur bei Neuaufträgen aus unserem Matratzen-Sortiment, ausgenommen bereits reduzierte Ware und alle Matratzen-Angebote aus dieser Anzeige. Bei Inanspruchnahme keine weiteren Konditionen möglich.

***baugleich mit Modell DREAM

***

Anzeigenpreise gültig bis 08.01.2012
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Der Heimatbund Seligenstadt e.V. dankt
allen Mitgliedern und Freunden, besonders
aber den Bürgern der Stadt und im Umland
von Seligenstadt, für ein ereignisreiches
und erfolgreiches Jahr und wünscht allen
einen

guten Start ins Jahr 2012

HEIMATBUND
SELIGENSTADT

Der Vorstand
gez. Richard Biegel
1.Vorsitzender
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✁ Silvester-Sensation
bis Winterende in Obertshausen

23% Rabatt*

auf alle rezeptfreien Artikel unter Vorlage dieser Anzeige

in ihrer 
Bahnhof-Apotheke Obertshausen
Bahnhofstraße 21 - 63179 Obertshausen
Tel./Fax: 06104 - 41503 – Hotpoint: 06104 - 490226

Öffnungszeiten: 8.30 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

* bisheriger Apothekenverkaufspreis

Neu-Isenburg · Frankfurter Str. 42–44 · Tel. 06102 77 82-0 
Mo. bis Fr. 10 – 19 · Sa. 10 – 18 Uhr · www.christmas-village.de 

Auf alle Weihnachtsartikel  

ab sofort

Helfen Sie abräumen!

Frankfurter Straße 58 

63263 Neu-Isenburg

Telefon 0 61 02 / 68 93

www.kuechen-grossjohann.de

AUSSTELLUNGSKÜCHEN, ELEKTROGERÄTE
UND SPÜLEN REDUZIERT

Günstige Gelegenheit für preisbewusste Genießer: Suchen Sie sich einfach bei
uns neue Highlights für Ihre Küche aus, denn Ausstellungsstücke können Sie

bei uns jetzt bis zu 60 % günstiger erwerben.

SICHERN SIE SICH JETZT DIE BESTEN ANGEBOTE !

info@kuechen-grossjohann.de

���������	����

S E N S A T I O N !
Deutsche, automatische Qualitäts-Hörgeräte
z. B. Siemens Infiniti Pro für 10,– €*

* Zuzahlung für gesetzlich Krankenversicherte bei Anspruch auf den Krankenkassenanteil. Preis für Privatpatienten € 420,–

Für Sie stehen Hörgeräte aller führenden Hersteller zur Verfügung.
Kostenloses Probetragen möglich!

ECHO Hörgeräte GmbH

Wichtige Informationen über Hörgeräte finden Sie unter:
www.Echo-Hoergeraete.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ludwigstraße 128 · 63456 Hanau-Steinheim

Tel. 0 6181/9 88 90 80
Innerer Ring 4 · 63486 Bruchköbel

Tel. 0 6181/5 20 07 00

REX u. VIKTORIA 06103-67571
DREIEICH-SPRENDLINGEN www.viktoriakino.de

Do. + Mi. 20.30 

SHERLOCK HOLMES: Spiel im Schatten
Do - Mi 18.30, So 16.30 + 18.30
DER GESTIEFELTE KATER

Do.-Mi. 20.00, MISSION 
IMPOSSIBLE - Phantom Protokoll

Do.-Mi. 18.30: ALVIN UND DIE CHIPMUNKS 3

VIKTORIA

REX

Do.-Mi. 18.00:
So 16.00 + 18.00
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Zusteigemöglichkeiten
in Ihrer Nähe!

Auskünfte und Buchungen:

und in Ihrem Reisebüro!
09371-2202Tel.

230,- p.P./DZ€Karneval Venedigin
18.02. ( 3 Tage ) 2x Ü/HP im sehr guten 3-Sterne-Hotel „Alfieri” in Sirmione, 1x Schiff-
fahrt nach Venedig und zurück, Besuch des Karnevals in Venedig. EZZ € 46.-

149,- p.P./DZ€London
16.03./ 23.11. ( 2,5 Tage ) 1x Ü/F im sehr guten 3-Sterne-Hotel „Jurys Inn Croydon“,
Fährüberfahrt Calais-Dover und zurück, große Stadtrundfahrt ( € 25.- ).EZZ € 45.-
Auch als 4-Tage-Reise buchbar!

129,- p.P./DZ€Kurztrip Paris
09.03./ 23.11. ( 2,5 Tage ) 1x Ü/F im guten Mittelklassehotel, Möglichkeit zur Teil-
nahme an einer Stadtrundfahrt. EZZ € 35.-. Auch als 4-Tage-Reise buchbar!

150,- p.P./DZ€Hamburg – Das Tor zur Welt
25.02./ 17.03./ 14.04./ 28.07./ 20.10. ( 2 Tage ) 1x Ü/F im sehr guten 4-Sterne-Superior-
Hotel „Lindner am Michel“ in Hamburg ( zentral ), Stadtführung Hamburg, Transfer zu
den Musicals ( zurück nur bei Nachmittagsvorstellungen ), Gelegenheit zum Musica-
lbesuch von „König der Löwen“ ( Eintritt ab € 71.- ), „Tarzan“ ( Eintritt ab € 65.- ) oder
„Sister Act“ ( Eintritt ab € 71.- ). EZZ € 34.-. Auch als 3-Tage-Reise buchbar!

283,- p.P./DZab €Berlin – Weltstadt mit Herz
12.04./ 31.05./ 14.07. ( 4 Tage ) 3x Ü/F im guten Mittelklassehotel „Mercure Berlin
City an der Charité“, 2x Stadtrundfahrt in Berlin, Möglichk. z. Besuch eines Musicals
(Blue Man Group ab € 71.-, Hinterm Horizont ab € 54.-, Tanz der Vampire ab € 42.-)
od. einer Revue im Friedrichstadtpalast (ab € 46.-), Anreise über Leipzig, Rück-
reise über Potsdam mit Gelegenheit zum Besuch von Schloss Sanssouci. EZZ € 82.-

37,- p.P.€Karneval Kölnin
16.02./ 20.02. ( 1 Tag ) Fahrt im komfortablen Reisebus, Teilnahme am Karneval,
Rückfahrt 21 Uhr.

Städtereisen 2012

Fordern Sie
unseren neuen
Katalog an!

• Beratung
• Begleitung
• Bestattungsvorsorge
• Individuelle Bestattungen

Am Schelmesgraben 4
63457 Hanau - Großauheim
Telefon 06181 53487
www.bestattungen-schaack.de

Bitte fordern Sie unsere kostenlose Informationsbroschüre an.

Pietät Joseph Müller OHG

seit 1934 im Familienbesitz

63263 Neu-Isenburg    •    Ludwigstraße 51

Gewissenhafte Erledigung aller 
Bestattungsangelegenheiten • Bestattungsvorsorge

Jederzeit erreichbar
Telefon 06102 / 2 2372
www.pietaet-joseph-mueller.de

Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.

Landwehrstr. 9 • Dietzenbach • Telefon: 0 60 74 / 3 50 77

Beerdigungs-Institut

SCHMIED

Wir nehmen uns Zeit für Sie, beraten Sie auch gerne
zu Hause und erledigen alle Formalitäten für Sie.

Mitglied im BESTATTERVERBAND Hessen e.V.
Für ganz Dietzenbach und Umkreis - Tag & Nacht, Sonn- und Feiertage

BESTATTUNGEN
Otmar Becker GmbH

63179 Obertshausen, Kirchstraße 6-8
Telefon 06104 - 4 20 31 / 4 41 49

Bestattungsvorsorge • Friedhofsarbeiten
Exhumierungen • Überführungen

Ihr Vertrauen ist unsere Verpflichtung

www.bestattungen-ob.de

Seit 1876

��������	�����

BBeerreeiittsscchhaaffttssddiieennsstt  ddeess
DDiieennssttlleeiissttuunnggssbbeettrriieebbss  ddeerr
SSttaaddtt  NNeeuu--IIsseennbbuurrgg
(bei Kanalverstopfung, Rückstau und Sonderaktionen)
Einsatzleitung: Telefon 781-200 • Neu-Isenburg, DLB

DDiieennssttlleeiissttuunnggssbbeettrriieebb
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom
24.03.2010 (GVBl. I S. 119), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.12.2010 (GVBl. I S. 548), der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über
kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom
31.01.2005 (GVBl. I S. 54), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über  Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Ge-
wässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S.
114), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163), und der §§ 1 und 2 des
Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29.09.2005 (GVBl. I S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2010 (GVBl. I S 584), hat
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Isenburg in der Sitzung am 30.11.2011 folgende

Entwässerungssatzung
beschlossen:

I. Allgemeines
§   1 Öffentliche Einrichtung
§   2 Begriffsbestimmungen

II. Anschluss und Benutzung
§   3 Grundstücksanschluss
§   4 Anschluss- und Benutzungszwang
§   5 Grundstücksentwässerungsanlagen
§   6 Grundstückskläreinrichtungen
§   7 Allgemeine Einleitungsbedingungen
§   8 Besondere Einleitungsbedingungen
§   9 Überwachen der Einleitungen
§ 10 Haftung
§ 11 Betriebsstörungen

III. Abgaben
1. Allgemeines
§ 12 Beitrags- und Gebührentatbestände
2. Kanalanschlussbeitrag
§ 13 Gegenstand und Entstehen der Beitragspflicht
§ 14 Beitragspflichtige
§ 15 Berechnung und Höhe des Beitrages
§ 16 Geschossfläche in beplanten Gebieten
§ 17 Geschossfläche bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauROG
§ 18 Geschossfläche im unbeplanten Innenbereich
§ 19 Geschossfläche im Außenbereich
§ 20 Fälligkeit des Kanalanschlussbeitrages, Ablösung und

Vorauszahlung
3. Abwassergebühren
§ 21 Benutzungsgebühren
§ 22 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser
§ 23 Mitwirkungspflichten der Grundstückseigentümer
§ 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schmutzwasser und

Mischwasser
§ 25 Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs
§ 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schlamm aus
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I. Allgemeines
§ 1 Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt Neu-Isenburg betreibt in Erfüllung ihrer Pflicht zur Abwasserbeseitigung Abwasseranlagen und

die Fäkalienabfuhr als eine öffentliche Einrichtung. Sie bestimmt Art und Umfang der Abwasseranlagen
sowie den Zeitpunkt ihrer Schaffung, Erneuerung und Erweiterung. Die Stadt kann sich zur Erfüllung ihrer
Pflichten Dritter bedienen.

(2) Verpflichtet werden durch diese Satzung die Anschlussnehmer und die Abwassereinleiter.
§ 2 Begriffsbestimmungen
Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:
Grundstück Das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.
Brauchwasser Das aus anderen Anlagen (z.B. Brunnen, Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen

zum Sammeln von Niederschlagswasser) und Gewässern entnommene Wasser,
welches unmittelbar (z.B. über die Grundstücksentwässerungseinrichtungen) oder
mittelbar in die Abwasseranlage eingeleitet wird bzw. dieser zufließt.

Zuleitungskanäle Die im Erdreich oder in der Grundplatte unzugänglich verlegten Leitungen der
Grundstücksentwässerungsanlagen, die das Abwasser den Anschlussleitungen zu-
führen und die Anschlussleitungen.

Abwasser: Sammelbegriff für die nachfolgend aufgeführten Abwassertypen
Als Abwasser gilt auch das aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von
Abfällen austretende und gesammelte Wasser sowie der in Kleinkläranlagen oder
Sammelbehältern anfallende Schlamm, soweit er aus häuslichem Abwasser
stammt.

Schmutzwasser: das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser
Niederschlagswasser: das von Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder künstlich befestigter Flä-

chen abfließende und gesammelte Wasser
Mischwasser: das sonstige zusammen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in Abwas-

seranlagen abfließende Wasser. 
Abwasseranlage: Sammelleitungen, Verbindungsleitungen, Pumpwerke, Einrichtungen für das Re-

genwasser, Kläranlagen, Klärschlammbehandlungsanlagen u. ä., bis zum Einmün-
den in ein Gewässer oder eine Abwasseranlage. Zu den Abwasseranlagen gehören
auch Einrichtungen Dritter, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben
bedient oder zu deren Schaffung, Erweiterung, Erneuerung oder Unterhaltung sie
beiträgt.

Sammelleitungen: Leitungen zur Sammlung des über die Anschlussleitungen von den angeschlosse-
nen Grundstücken kommenden Abwassers bis zur Einleitung in ein Gewässer oder
eine fremde Abwasseranlage einschließlich der im Zuge dieser Leitungen errichte-
ten abwassertechnischen Bauwerke (Netz). Zur Sammelleitung gehören auch sämt-
liche zur unmittelbaren Anbindung der Anschlussleitung erforderlichen Formstücke
(Abzweige, Sattelstücke u. ä.)

Behandlungsanlagen: Verbindungsleitungen vom Netz, Einrichtungen zur Reinigung und Behandlung des
Abwassers und die Ablaufleitung zum Gewässer.

Anschlussleitungen: Leitungen von der Sammelleitung bis zur Grenze der zu entsorgenden Grundstücke.
Grundstücksentwässerungsanlagen:

Alle Einrichtungen auf den Grundstücken, die der Sammlung, Vorreinigung und Ab-
leitung des Abwassers dienen.

Grundstückskläreinrichtungen:
Kleinkläranlagen oder  Sammelbehälter 

Anschlussnehmer (-inhaber):
Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungserb-
bauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigte.

Abwassereinleiter: Anschlussnehmer (-inhaber) und alle zur Ableitung des auf dem Grundstück anfal-
lenden Abwassers Berechtigte und Verpflichtete (insbesondere auch Pächter, Mie-
ter, Untermieter usw.) sowie alle, die der Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zu-
führen.

II. Anschluss und Benutzung
§ 3 Grundstücksanschluss
(1) Jedes Grundstück ist gesondert und unmittelbar an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. Es

darf nicht unter Benutzung der Anlagen eines anderen Grundstücks in die öffentliche Abwasseranlage
oder auf ein anderes Grundstück entwässert werden.

(2) Die Gemeinde kann in Ausnahmefällen zulassen oder verlangen, dass mehrere Grundstücke über eine
gemeinsame Anschlussleitung an die Abwasseranlage angeschlossen werden, wenn die nicht im öffentli-
chen Bereich liegenden Teile der gemeinsamen Anschlussleitung durch Grunddienstbarkeit oder Baula-
steintragung gesichert sind.

(3) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gelten die
vorstehenden Regelungen für jedes neue Grundstück entsprechend.

(4) Die Stadt bestimmt die Anzahl, Lage, lichte Weite und den Zeitpunkt der Herstellung und Erneuerung der
Anschlussleitungen sowie die Lage der Reinigungsöffnungen und Schächte nach den Verhältnissen des
einzelnen Grundstücks.

(5) Die im öffentlichen Gelände liegenden Anschlussleitungen sind vom Anschlussnehmer oder dessen Be-
auftragten auf eigene Kosten und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, herzu-
stellen, zu erneuern, zu ändern, instand zu halten, ggf. instand zu setzen oder zu beseitigen. Mit der
Durchführung evtl. erforderlich werdender baulicher Maßnahmen sind fachkundige Unternehmer zu be-
auftragen. Sofern die Stadt die Arbeiten nicht ausführt, werden sie von der Stadt abgenommen. Hierfür
ist eine Gebühr zu zahlen.

(6) Eine Betriebsstörung oder Beschädigung der Anschlussleitungen ist unverzüglich dem Dienstleistungs-
betrieb der Stadt zu melden. Werden zur Instandsetzung von Anschlussleitungen oder zur Beseitigung
von Verstopfungen und dergleichen im öffentlichen Gelände Aufgrabungen erforderlich, so sind diese ein-
schließlich der Wiederherstellung der Straße durch den Anschlussnehmer vorzunehmen. 

(7) Kommt der Anschlussnehmer der Verpflichtung zur Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung
oder Beseitigung der Anschlussleitungen trotz schriftlicher Aufforderung nicht nach, so ist die Stadt be-
rechtigt, die notwendigen Maßnahmen selbst zu treffen. Die der Stadt hierbei entstehenden Kosten für
Eigen- und Fremdleistungen sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

(8) Die Unterhaltung (Reinigung, Spülung, Untersuchung, Überwachung und Instandhaltung) des im öffentli-
chen Gelände liegenden Teils der Anschlussleitung ist Sache des Anschlussnehmers.

(9) Der Anschlussnehmer haftet für alle Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen. Er hat die
Stadt von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund solcher Mängel geltend gemacht
werden.

(10) Die Grundstückseigentümer haben bei der Stadt den Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Ent-
wässerungsanlage, jede Änderung der Anschlussleitung und des Übergabeschachtes, die Herstellung,
Änderung, Erweiterung, Erneuerung und Beseitigung bzw. Stilllegung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen, einschließlich der Grundstückskläreinrichtungen, den jeweiligen Anschluss von Gebäuden auf dem
Grundstück sowie die Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlagen zu beantragen.

(11) Die Stadt kann den Anschluss von der Erfüllung von Auflagen abhängig machen, insbesondere wenn der
Anschluss wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den besondere Schwierigkeiten bereitet.

(12) Ergeben sich durch die Art und Weise der Benutzung oder Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtungen Gefahren für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, für die mit Wartung
oder Instandsetzung betrauten Personen, die öffentlichen Entwässerungsanlagen, die Abwasserbehand-
lung oder die Gewässer, ist die Stadt berechtigt, die erforderlichen Abwehrmaßnahmen durchzuführen.

(13) Auf gesonderten Antrag werden die Arbeiten nach den Absätzen 5 und 6 Satz 2 von der Stadt oder deren
Beauftragten ausgeführt und die hierfür anfallenden Kosten durch Heranziehungsbescheid geltend ge-
macht. In diesem Fall ist ein Vorschuss in Höhe der voraussichtlichen Kosten zu zahlen.

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf dem Abwasser anfällt, hat die Pflicht, dieses Grundstück an die

Abwasseranlage anzuschließen, wenn es durch eine betriebsfertige Sammelleitung erschlossen ist. Die
Anordnung des Anschlusses kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.

(2) Jeder Abwassereinleiter muss Abwasser, das der Beseitigungspflicht nach § 37 Abs. 1 HWG und der
Überlassungspflicht nach § 37 Abs. 3 HWG unterliegt, der Abwasseranlage zuführen.

(3) Vom Anschluss- und Benutzungszwang kann abgesehen werden, wenn einer der Ausnahmefälle nach §
37 Abs. 1 Satz 2 oder nach § 37 Abs. 5 Satz 1 HWG vorliegt.

(4) Sowohl der Anschluss eines Grundstücks als auch die Zuführung von Abwasser dürfen nur nach Geneh-
migung durch die Stadt erfolgen. Diese kann im Einzelfall aus technischen oder wasserwirtschaftlichen
Gründen eingeschränkt oder modifiziert werden. Die Erteilung der Genehmigung für die Zuführung von
Abwasser setzt voraus, dass der Grundstückseigentümer einen Nachweis darüber vorlegt, dass die Zu-
leitungskanäle den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. § 5 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3
gelten entsprechend.

(5) Befreiungen vom Anschluss- u. Benutzungszwang sind auf schriftlichen Antrag zulässig, wenn Gründe
des allgemeinen Wohls die Abweichung erfordern oder die Durchführung im Einzelfall zu einer offenbar
nicht beabsichtigten Härte führen würden und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar
ist. Insbesondere ist den Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege zu genügen.

(6) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen verbunden werden.

§ 5 Grundstücksentwässerungsanlagen
(1) Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den jeweils geltenden bau- und wasserrechtlichen Vor-

schriften sowie den Bestimmungen des Deutschen Normenausschusses geplant, hergestellt, unterhalten
und betrieben werden. Bau- und Installationsarbeiten dürfen allein durch fachkundige Unternehmer aus-
geführt werden.

(2) Die Zuleitungskanäle unterliegen ebenso wie die öffentlichen Sammelleitungen der Überwachung durch
die Gemeinde gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 HWG. Diese Überwachungsaufgabe erfüllt die Gemeinde da-
durch, dass sie eine Kamerabefahrung der Zuleitungskanäle durchführt. Können bei einem Grundstück
die Zuleitungskanäle nicht in einem Durchgang mit der Kamera durchfahren werden, weil entweder Be-
schädigungen des Kanals festgestellt werden oder aber sonstige technische Hindernisse eine weitere
Befahrung verhindern, ist es Aufgabe der Grundstückseigentümer, die Zuleitungskanäle auf ihrem Grund-
stück in einen ordnungsgemäßen, den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Zu-
stand zu versetzen und dieses der Stadt innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. Aus
dem Nachweis muss die Art, die Dimension, die Lage und der Zustand der Zuleitungskanäle hervorge-
hen.

(3) Betriebe oder Stellen, die mit der Zustandserfassung von Abwasserkanälen und -leitungen beauftragt
werden, müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Fachkunde Lei-
stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Betrieb oder
die Stelle die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertige Anforderungen erfüllt. Die
Anforderungen sind erfüllt, wenn der Betrieb oder die Stelle im Besitz des RAL-Gütezeichens für den je-
weiligen Ausführungsbereich oder die jeweilige Beurteilungsgruppe ist. Die Anforderungen sind ebenfalls
erfüllt, wenn der Betrieb oder die Stelle die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Be-
achtung der Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 nachweist.

(4) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasseranlage hat sich jeder Grundstückseigentümer
selbst zu schützen.

(5) Ist ein Anschluss nach Änderung der öffentlichen Abwasseranlage herzustellen, dürfen die Arbeiten auf
dem Grundstück erst begonnen werden, nachdem die neue Anschlussleitung im öffentlichen Gelände
fertig gestellt und die Baugenehmigung erteilt ist.

(6) Bei der Bauzustandsbesichtigung durch die Bauaufsichtsbehörde oder die Stadt müssen alle Teile der
Grundstücksentwässerungsanlage zugänglich sein und so weit offen liegen, dass Art und Güte der Aus-
führung geprüft werden können.

(7) Es kann verlangt werden, dass alle neu verlegten Zuleitungskanäle oder Teile davon sowie die zugehöri-
gen Schächte auf Kosten der Anschlussnehmer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik bis
zum Anschluss an den öffentlichen Abwasserkanal mit Luft oder Wasser auf Dichtheit zu prüfen sind.

(8) Niederschlagswasser von Grundstücken darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen geleitet werden.
§ 6 Grundstückskläreinrichtungen
(1) Grundstückskläreinrichtungen müssen vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten und nach den all-

gemein anerkannten Regeln der Technik angelegt und betrieben werden, wenn in die Abwasseranlage
nur vorgeklärtes Abwasser eingeleitet werden darf oder wenn ein Grundstück, auf dem Abwasser anfällt,
nicht an die Abwasseranlage angeschlossen ist.

(2) Das Einleiten von Niederschlagswasser in Grundstückskläreinrichtungen ist unzulässig.
(3) Die Anschlussnehmer sind verpflichtet, den in ihren Grundstückskläreinrichtungen oder Sammelschäch-

ten anfallenden Schlamm der öffentlichen Fäkalschlammbeseitigung zu überlassen.
(4) Grundstückskläreinrichtungen sind stillzulegen, sobald die Abwasseranlage die Behandlung des Abwas-

sers sicherstellt.
§ 7 Allgemeine Einleitungsbedingungen
(1) In die Abwasseranlage darf kein Abwasser eingeleitet werden, welches

- den Bauzustand und die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage stört,
- das Personal bei der Wartung und Unterhaltung der Anlagen gefährdet,
- die Abwasserbehandlung und die Klärschlammverwertung beeinträchtigt,
- den Gewässerzustand nachhaltig beeinflusst und im Vorfluter insbesondere toxisch, persistent oder
bioakkumulativ wirkt
- sich sonst umweltschädigend auswirkt.
Es darf nur frisches oder in zulässiger Weise vorbehandeltes Abwasser eingeleitet werden.

(2) Abfälle und Stoffe, welche die Kanalisation verstopfen, giftige, übelriechende feuergefährliche oder ex-
plosive Dämpfe und Gase bilden, seuchenverdächtig sind  sowie Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße
angreifen, dürfen nicht in die Abwasseranlage eingebracht werden. Hierzu gehören insbesondere:
- Schutt; Asche; Glas; Sand; Müll; Treber; Hefe; Borsten; Lederreste; Fasern; Kunststoffe; Textilien und
ähnliches;
- Kunstharz; Lacke; Latices; Bitumen und Teer sowie deren Emulsionen; flüssige Abfälle, die erhärten; Ze-
ment; Mörtel; Kalkhydrat;
- Sturz- oder Stichblut; Jauche; Gülle; Mist; Silagesickersaft; Schlempe; Trub; Trester; Krautwasser;
- Benzin; Heizöl; Schmieröl; tierische und pflanzliche Öle und Fette;
- Säuren und Laugen; chlorierte Kohlenwasserstoffe; Phosgen; Schwefelwasserstoff; Blausäure und
Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Karbide, welche Acetylen bilden; ausgesprochen toxische
Stoffe.

(3) Der Inhalt von Chemietoiletten (Campingtoiletten) darf nur dann in die Abwasseranlage eingeleitet wer-
den, wenn die Chemietoiletten (Campingtoiletten) mit zugelassenen biologisch abbaubaren Stoffen be-
trieben werden.

(4) Das Einleiten von Kondensaten ist ausnahmsweise genehmigungsfähig, wenn der Anschlussnehmer
nachweist, dass das einzuleitende Kondensat frei von gefährlichen Stoffen ist und im Übrigen die für
nicht häusliches Abwasser geltenden Grenzwerte unterschreitet.

(5) Der Anschluss von Abfallzerkleinerungsanlagen, Nassentsorgungsanlagen, Dampfleitungen und Dampf-
kesseln und das Einleiten von Kühlwasser sind nicht gestattet.

(6) Auf Grundstücken, in deren Abwasser unzulässige Stoffe (z. B. Benzin, Öle, Fette, Stärke) enthalten sind,
müssen vom Anschlussnehmer Anlagen zum Zurückhalten dieser Stoffe eingebaut und ordnungsgemäß
betrieben werden. Das Einleiten dieses Abwassers ist nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Anlagen
eingebaut sind und ihr ordnungsgemäßer Betrieb sichergestellt ist.

(7) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend, wenn Abwassereinleitungen nicht von ange-
schlossenen Grundstücken auf Dauer, sondern kurzzeitig aus mobilen Abwasseranfallstellen erfolgen.

(8) Das Einleiten von Grundwasser ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen können unter Beachtung der
wasserrechtlichen Bestimmungen, wie z.B. zur Wasserhaltung bei Baumaßnahmen auf Antrag durch die
Stadt genehmigt werden, wenn eine unmittelbare Rückführung in das Grundwasser rechtlich oder tat-
sächlich nicht möglich ist.

(9) Der Anschlussnehmer hat unaufgefordert der Stadt oder ihren Beauftragten unverzüglich jede wesentli-
che Änderung der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls (täglich/-wöchentlich) unter ver-
ständlicher Beschreibung der Änderung des Abwassers mitzuteilen und die Beschaffenheit des Abwas-
sers auf seine Kosten nachzuweisen.

(10) Dieselbe Verpflichtung trifft im Falle gewerblicher oder industrieller Nutzung eines Grundstücks auch den
Abwassereinleiter, soweit er nicht Anschlussnehmer ist.

(11) Abfließendes und gesammeltes oder nicht genutztes Niederschlagswasser ist in den Regenwasserkanal,
Schmutzwasser in den Schmutzwasserkanal zu entwässern, sofern hierfür getrennte öffentliche Abwas-
seranlagen bestehen. Die Einleitung von Schmutzwasser in Regenwasserkanäle - auch über Hof- und
Straßenabläufe - ist verboten.

(12) In Grundstückskläreinrichtungen, die von der Fäkalienabfuhr entleert werden, darf nur häusliches Abwas-
ser eingeleitet werden, das in den Haushaltungen beim Waschen, Spülen, Baden und Abortanlagen an-
fällt. Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. Abwasser aus Grundstückskläreinrichtungen, das diesen Voraus-
setzungen nicht entspricht, wird auf Kosten des Anschlussnehmers einer geordneten Beseitigung zuge-
führt.

(13) Die Einleitung von Abwasser kann untersagt oder von Bedingungen abhängig gemacht werden, sobald
und soweit dies wegen Beschaffenheit oder Menge des Abwassers - insbesondere Abwasser aus ge-
werblichen oder industriellen Betrieben - erforderlich ist, um den Zweck des Verbotes nach Abs. 1 nicht
zu gefährden. Die Stadt kann zur Sicherstellung der Grundsätze nach Abs. 1 unter Berücksichtigung der
Abs. 2 - 5 Vorbehandlungsanlagen und Grenzwerte auch für Teilströme vorschreiben. Werden Vorbe-
handlungsanlagen angeordnet, kann diese Anordnung mit der Auflage verbunden werden, einen Be-
triebsbeauftragten für Gewässerschutz zu bestellen.

§ 8 Besondere Einleitungsbedingungen
(1) Für das Einleiten von Abwasser gelten - soweit nicht durch wasserrechtliche Vorschriften die Einleitungs-

befugnis weitergehend eingeschränkt ist - folgende Einleitungsgrenzwerte:
1. Temperatur 35° C
2. pH-Wert 6,0 - 10,0
3. absetzbare Stoffe bei nichthäuslichem Abwasser 1,0 ml/l
4.1 Cyanide (CN) leicht freisetzbar 0,2 mg/l
4.2 Cyanide (CN) gesamt 5,0 mg/l
5. Lösungsmittel

organische 10,0 mg/l
halogenierte Kohlenwasserstoffe
(berechnet als organ. gebundenes Chlor) 1,0 mg/l

6.1 Mineralische Öle und Fette   ( Kohlenwasserstoffe ) 20,0 mg/l
6.2 Schwerflüchtige lipophile Stoffe 100,0 mg/l
7. Phenolindex 20,0 mg/l
8. Sulfate 400,0 mg/l
9. Arsen (AS) 0,1 mg/l
10. Blei (Pb) 2,0 mg/l
11. Cadmium (CD) 0,5 mg/l
12. Chrom (Cr) 2,0 mg/l

Chromate sind zu reduzieren und dürfen nur spurenweise nachweisbar sein.
13. Eisen (Gesamt Fe) 20,0 mg/l
14. Kupfer (Cu) 2,0 mg/l
15. Nickel (Ni) 2,0 mg/l
16. Quecksilber (Hg) 0,05 mg/l
17. Selen (Se) 1,0 mg/l
18. Silber (Ag)

a) ionogenes Silber 0,5 mg/l
b) gefälltes Silber (Silberschlamm) 2,0 mg/l

19. Zink (Zn) 5,0 mg/l
20. Zinn (Sn) 3,0 mg/l
(2) Werden von der obersten Wasserbehörde Anforderungsregelungen zur Behandlung und/oder Zurückhal-

tung bestimmter Abwasserinhaltsstoffe amtlich eingeführt, sind diese zu beachten.
(3) Im Bedarfsfall können

a) für nicht im ersten Absatz genannte Stoffe Grenzwerte festgesetzt werden,
b) höhere Grenzwerte unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen werden, wenn die
schädlichen Stoffe und Eigenschaften des Abwassers innerhalb dieser Grenzen für die Abwasseranlage,
die darin beschäftigten Personen und die Abwasserbehandlungsanlage vertretbar sind,
c) geringere Grenzwerte oder Frachtbegrenzungen festgesetzt werden, um insbesondere eine
- Gefährdung der Abwasseranlage oder des darin beschäftigten Personals,
- Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen,
- Erschwerung der Abwasserbehandlung oder Klärschlammverwertung zu vermeiden.

(4) Das zielgerichtete Verdünnen des Abwassers zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte ist unzulässig.
(5) Für das Einleiten von Abwasser, das radioaktive Stoffe enthalten kann, gelten die Grundsätze und Vor-

schriften der Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
(6) Fallen auf einem Grundstück betriebsbedingt erhöhte Abwassermengen stoßweise an und führt dies zu

vermeidbaren Belastungen bei der Abwasserbehandlung, kann die Gemeinde die Pufferung des Abwas-
sers auf dem angeschlossenen Grundstück und sein gleichmäßiges Einleiten in die Abwasseranlage ver-
langen.

(7) Die Stadt kann dem Anschlussnehmer das Führen eines Betriebstagebuchs aufgeben, in dem alle die
Abwassersituation auf dem angeschlossenen Grundstück betreffenden Daten festzuhalten sind.

(8) Abwasser, das nach den vorstehenden Bedingungen nicht eingeleitet werden darf, ist aufzufangen und in
gesetzlich zugelassener Art und Weise zu entsorgen.

§ 9 Überwachen der Einleitungen
(1) Der Stadt obliegt es, die Abwasserverhältnisse auf dem Grundstück und die Grundstücksentwässerungs-

anlagen, zu denen auch die Abwasserbehandlungsanlagen und die Grundstückskläreinrichtungen gehö-
ren, zu überprüfen und die Abwässer zu überwachen. Zu diesem Zweck ist den Beauftragten der Stadt
jederzeit der Zutritt zum Grundstück und zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren. Ins-
besondere die Reinigungsöffnungen, Schächte und Messstellen müssen stets zugänglich sein.

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, alle für die Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen
und der Abwasserverhältnisse auf dem Grundstück sowie für die Errechnung der Beiträge und Gebühren
erforderlichen Angaben zu machen.
Den Beauftragten der Stadt sind auf Verlangen Bestandspläne der Grundstücksentwässerungsanlagen
vorzulegen.
Falls erforderlich, sind Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen bzw. ist techni-
sche Hilfe zu leisten, um Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen.

(3) Die Stadt kann im Rahmen der Abwasserüberwachung eigenständig Messungen durchführen und Unter-
suchungen vornehmen lassen. Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, Abwasserproben aus den
Grundstücksentwässerungsanlagen zu entnehmen.

(4) Wird auf dem Grundstück ein Zustand angetroffen, der einen Verstoß im Sinne des § 8 Abs. 1 erwarten
lässt, ordnet die Stadt geeignete Abwehrmaßnahmen an.

(5) Die Stadt überwacht die Einleitungen nicht häuslichen Abwassers entsprechend den Bestimmungen der
aufgrund des § 40 Abs. 2 Nr. 3 HWG erlassenen Rechtsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
Das Überwachen erfolgt auf Kosten des jeweiligen Abwassereinleiters. Mit dem Überwachen kann die
Stadt eine staatlich anerkannte Untersuchungsstelle betrauen.

(6) Das Überwachen der Einleitungen nicht häuslichen Abwassers durch die Stadt erfolgt unabhängig von
einer im Einzelfall von der Wasserbehörde verlangten Eigenüberwachung bestimmter Einleiter.

(7) Das Überwachen orientiert sich an den in § 8 Abs. 1 festgelegten Einleitungsgrenzwerten, an den in Ein-
leitungserlaubnissen gemäß § 58 WHG festgesetzten Werten und an den Vorgaben wasserrechtlicher
Genehmigungen gemäß § 60 WHG. Im Regelfall wird die Überwachung mindestens einmal jährlich
durchgeführt.

(8) Das Messprogramm des Abs. 3 kann von der Stadt jederzeit erweitert werden, wenn sich aus dem Er-
gebnis des bisherigen Überwachens Veranlassung hierzu ergibt. Festgestellte Überschreitungen einzu-
haltender Grenzwerte können eine Intensivierung der Überwachung zur Folge haben.

(9) Der Abwassereinleiter kann von der Stadt zusätzliche Untersuchungen des Abwassers verlangen, nicht
jedoch deren Zeitpunkt bestimmen. Hierbei hat er das Recht, diese auf einzelne Grenzwerte oder den
chemischen Sauerstoffbedarf zu beschränken.

(10) Die Aufwendungen der Stadt für das Überwachen sind vom Abwassereinleiter in der tatsächlich ent-
standenen Höhe zu erstatten. Dieser Anspruch entsteht mit der Vorlage des Überwachungsergebnisses
und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. Die Durchführung zusätzlicher Untersu-
chungen sowie die Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs kann die Gemeinde von der Voraus-
zahlung der dafür zu leistenden Kosten abhängig machen.

(11) Die Stadt kann in begründeten Fällen verlangen, dass der Abwassereinleiter an einer von der Gemeinde
zu bestimmenden Stelle ein automatisches Gerät zur Probeentnahme auf seine Kosten einzurichten und
dauernd - auch in Zeiten der Betriebsruhe - zu betreiben hat. Die Stadt kann die technischen Anforde-
rungen festlegen, die das Gerät zur automatischen Probeentnahme zu erfüllen hat.

(12) Die Stadt kann die Einrichtung und den dauernden Betrieb von selbstaufzeichnenden Messgeräten (z.
B. für die Messung von pH-Wert, Temperatur, CSB, Abwassermenge etc.) auf Kosten des Abwasserein-
leiters verlangen.

(13) Die Stadt kann ferner bestimmen, dass der Zugang zu dem automatischen Probenahmegerät oder den
selbstaufzeichnenden Messgeräten Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde jederzeit - auch in
Zeiten der Betriebsruhe - zu ermöglichen ist.

§ 10 Haftung
Die Anschlussnehmer und die Abwassereinleiter haften für alle Schäden, die durch Verstöße gegen die Be-
stimmungen dieser Satzung, die in Bezug genommenen Vorschriften oder gegen die aufgrund dieser Satzung
erlassenen Anordnungen entstehen. Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die auf-
grund solcher Mängel geltend gemacht werden. Weitergehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften bleibt unberührt.
§ 11 Betriebsstörungen
Bei Betriebsstörungen oder Außerbetriebsetzung der öffentlichen Entwässerungsanlagen sowie beim Auftre-
ten von Mängeln und Schäden, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Wolken-
brüchen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Wasserablauf hervorgerufen werden, haben die
Grundstückseigentümer und Abwassereinleiter weder Anspruch auf Schadenersatz noch auf Minderung der
Gebühren.

III. Abgaben
1. Allgemeines 
§ 12 Beitrags- und Gebührentatbestände
(1) Zur Deckung des Aufwandes für die Schaffung der öffentlichen Abwasseranlagen ist von den Grund-

stückseigentümern ein Kanalanschlussbeitrag für die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentli-
chen Einrichtung, wenn sie nicht nur vorübergehende Vorteile bietet, zu entrichten.

(2) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen und der Fäkalienabfuhr sind zur Deckung
der Kosten und des Aufwandes, der nicht bereits durch Beiträge im Sinne des Abs. 1 gedeckt ist, Benut-
zungsgebühren zu entrichten.

2. Kanalanschlussbeitrag
§ 13 Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle Grundstücke, die bebaubar sind und bei denen die Möglichkeit einer

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung gegeben ist (§ 16 Abs. 1).Das Gleiche gilt für Grundstücke,
die sonst wirtschaftlich nutzbar sind, sofern die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen Ein-
richtung einen nicht nur vorübergehenden Vorteil bietet.

(2) Wird ein Grundstück auf Antrag des Grundstückseigentümers an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen, so unterliegt es auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 der Beitragspflicht.
Gleiches gilt, wenn ohne Genehmigung der Stadt tatsächlich die Abwässer des Grundstücks in die öf-
fentliche Entwässerungsanlage eingeleitet werden.

(3) Die Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der Anlage, sobald die rechtliche und tatsächliche
Möglichkeit einer Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage gegeben ist. Der Zeitpunkt der Fer-
tigstellung oder der Übernahme der Anlage wird vom Magistrat festgestellt und öffentlich bekannt ge-
macht (§ 11 Abs. 9 KAG).

(4) Die Stadt kann für Teile oder Abschnitte der beitragsfähigen Maßnahme den Beitrag jeweils schon dann
erheben, wenn diese nutzbar sind. In diesem Fall entsteht die Beitragspflicht mit der Bekanntmachung
des Beschlusses des Magistrats, der den Zeitpunkt der Fertigstellung der Teile oder Abschnitte feststellt
und die Abrechnung anordnet (§ 11 Abs. 8 KAG).

(5) Sind Grundstücke im Zeitpunkt der Fertigstellung (Abs. 3) oder Teilfertigstellung (Abs. 5) noch nicht bau-
lich oder gewerblich nutzbar, entsteht die Beitragspflicht für diese Grundstücke mit dem Eintritt der bauli-
chen oder gewerblichen Nutzbarkeit oder dem tatsächlichen Anschluss. In diesen Fällen erfolgt die Her-
anziehung nach demjenigen Beitragssatz, der im Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Teilfertigstellung
festgelegt war.

§ 14 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig für den Kanalanschlussbeitrag ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.
(3) Bei Wohnungseigentümern wird der Beitrag einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt.
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 auf dem Erbbau-

recht.
§ 15 Berechnung und Höhe des Beitrages
(1) Der Kanalanschlussbeitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche errechnet.
(2) Er beträgt für:

den Schmutzwasserkanal 4,35 €
den Regenwasserkanal 3,55 €
den Mischwasserkanal 5,10 €
je qm Grundstücksfläche, vervielfältigt mit der Geschoßflächenzahl (GFZ).

(3) Als Grundstücksfläche im Sinne von Abs. 1 gilt:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans grundsätzlich die Fläche, auf die der Bebauungs-
plan die bauliche, gewerbliche oder sonstige (abwasserbeitragsrechtlich relevante) Nutzungsfestsetzung
bezieht,
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht
- bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des Grundbuchgrundstücks,
- bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich hineinragen, die Fläche bis zu einer Tiefe
von 50 m, ausgehend von derjenigen Grundstücksseite, die aus der Sicht des Innenbereichs zum Außen-
bereich zugewandt ist. Bei darüber hinausgreifender baulicher, gewerblicher oder sonstiger (abwasser-
beitragsrechtlich relevanter) Nutzung des Grundstücks ist zusätzlich die Tiefe der übergreifenden Nut-
zung zu berücksichtigen, was auch dann gilt, wenn die Bebauung, gewerbliche oder sonstige Nutzung
erst bei oder hinter der Begrenzung von 50 m beginnt.
Grundstücksteile, die sich lediglich als wegemäßige Verbindung zum eigentlichen Grundstück darstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt, wenn sie an der breitesten Stelle 15
m nicht überschreiten.
c) Bei Grundstücken im Außenbereich wird zur Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücksfläche die
tatsächlich bebaute bzw. gewerblich genutzte Fläche aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare bzw.
gewerblich nutzbare Fläche mit dem Faktor 5 multipliziert.
Die zu multiplizierende Fläche bestimmt sich nach den Außenmaßen der vorhandenen/genehmigten Ge-
bäude. Maximal wird jedoch die tatsächliche Fläche des angeschlossenen Grundstücks zugrunde gelegt,
mindestens eine beitragspflichtige Grundstücksfläche von 800 qm, sofern die tatsächliche Fläche minde-
stens 800 qm beträgt.

§ 16 Geschossfläche in beplanten Gebieten
(1) In beplanten Gebieten bestimmt sich die Geschossfläche nach den Festsetzungen des Bebauungsplans

durch Vervielfachung der Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl (GFZ). Hat ein neuer Bebauungs-
plan den Verfahrenstand des § 33 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. Werden die Festsetzungen des
Bebauungsplanes überschritten, ist die genehmigte oder vorhandene Geschoßfläche zugrunde zu legen.

(2) Ist statt der Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl festgesetzt, ist sie zur Ermittlung der Geschoss-
flächenzahl durch 3,5 zu teilen.

(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise bestimmt, ist die Geschossfläche nach den
für das Baugenehmigungsverfahren geltenden Vorschriften zu ermitteln.

(4) Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan
1. Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung einer GFZ oder anderer Werte, anhand deren die Geschoss-
fläche festgestellt werden könnte, vorsieht, gilt 0,8,
2. nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt oder bei denen die zulässige Bebauung im Ver-
hältnis zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5,
3. nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,3
als Geschossflächenzahl.

(5) Ist eine Geschossflächenzahl wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar (z.B. Sporthalle,
Lagerschuppen) oder ist die Geschoßhöhe größer als 3,50 m, ist zur Ermittlung der GFZ zunächst auf die
Baumasse abzustellen.

(6) Sind für ein Grundstück unterschiedliche Geschossflächenzahlen, Geschosszahlen oder Baumassenzah-
len zugelassen, ist die Geschossfläche unter Beachtung dieser unterschiedlichen Werte zu ermitteln.

§ 17 Geschossfläche bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauROG
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB, gelten die Re-
gelungen des § 20 für die Ermittlung der GFZ entsprechend; ansonsten sind die Vorschriften des § 22 anzu-
wenden.
§ 18 Geschossfläche im unbeplanten Innenbereich
(1) Im unbeplanten Innenbereich bestimmt sich die Geschossfläche nach folgenden Geschossflächenzahlen:

Wochenendhausgebiete 0,2
Kleinsiedlungsgebiete 0,4
Campingplatzgebiete 0,5
Wohn-, Misch-, Dorf- und Ferienhausgebiete bei
einem zulässigen Vollgeschoß 0,5
zwei zulässigen Vollgeschossen 0,8
drei zulässigen Vollgeschossen 1,0
vier und fünf zulässigen Vollgeschossen 1,1
sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen 1,2
Kern- und Gewerbegebiete bei
einem zulässigen Vollgeschoß 1,0
zwei zulässigen Vollgeschossen 1,6
drei zulässigen Vollgeschossen 2,0
vier und fünf zulässigen Vollgeschossen 2,2
sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen 2,4
Industrie- und sonstige Sondergebiete 2,4
Wird die Geschossfläche überschritten, ist die genehmigte oder vorhandene zugrunde zu legen. Hinsicht-
lich der zulässigen Vollgeschosse ist darauf abzustellen, was nach § 34 BauGB unter Berücksichtigung
der in der Umgebung des Grundstücks überwiegend vorhandenen Geschoßzahl zulässig ist.

(2) Kann eine Zuordnung zu einem der in Abs. 1 genannten Baugebietstypen (z.B. wegen mangelnder oder
stark unterschiedlicher Bebauung ) nicht vorgenommen werden, wird die Geschossfläche bei bebauten
Grundstücken nach der vorhandenen Geschossfläche und bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstük-
ken danach ermittelt, was nach § 34 BauGB bei Berücksichtigung des in der näheren Umgebung des
Grundstücks vorhandenen Maßes der tatsächlichen Nutzung zulässig ist.

(3) Die Vorschriften des § 20 Abs. 2, 1. und 2., 5 und 6 finden entsprechende Anwendung.
§ 19 Geschossfläche im Außenbereich
(1) Liegt ein Grundstück im Außenbereich, bestimmt sich die Geschossfläche nach der genehmigten oder

bei nicht genehmigten oder geduldeten Bauwerken nach der tatsächlichen Bebauung.
(2) Angeschlossene nicht bebaute oder solche Grundstücke, bei denen die Bebauung im Verhältnis zu der

sonstigen Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, sowie Grundstücke, auf denen nur Garagen oder
Stellplätze vorhanden sind, werden mit einer GFZ von 0,3 angesetzt.

§ 20 Fälligkeit des Kanalanschlussbeitrages, Ablösung und Vorauszahlung
(1) Der Kanalanschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Bei Vor-

auszahlungsbescheiden gilt entsprechendes.
(2) Vor Entstehen der Beitragspflicht kann der Beitrag abgelöst werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich

nach der Höhe des voraussichtlichen Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
(3) Die Stadt kann Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags ab Beginn des Jahres ver-

langen, in dem mit dem Schaffen, Erweitern oder Erneuern der Abwasseranlage begonnen wird.
3. Abwassergebühren
§ 21 Benutzungsgebühren
(1) Die Stadt erhebt zur Deckung des Aufwands für die Erweiterung und Erneuerung der Abwasseranlagen

sowie zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG Gebühren für das Einleiten (a, b) bzw. Ab-
holen (c, d) und Behandeln von
a) Niederschlagswasser,
b) Schmutzwasser,
c) Schlamm aus Kleinkläranlagen,
d) Abwasser aus Sammelschächten.



(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt, die Abwasserabgabe, die von anderen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts auf die Stadt umgelegt wird sowie der Aufwand für die Eigenkontrolle
und die Überwachung der Zuleitungskanäle entsprechend den Bestimmungen der aufgrund des § 46
Abs. 2 Nr. 3 HWG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.05.2005 [GVBl. I S. 305], zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 04.03.2010 [GVBl. I S 85]) erlassenen Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)
vom 23.07.2010 (GVBl. I S. 257) werden über die Abwassergebühren für das Einleiten von Schmutzwas-
ser abgewälzt.

§ 22 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser
(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die überbaute und künstlich befestigte

Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird oder ab-
fließt; pro angefangene 10 Quadratmeter wird eine Gebühr von 6,88 EUR jährlich erhoben.

(2) Die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche wird unter Berücksichtigung des Grades der
Wasserdurchlässigkeit für die einzelnen Versiegelungsarten nach folgenden Faktoren festgesetzt:
1. Dachflächen
1.1. Flachdächer, geneigte Dächer 1,0
1.2. Gründächer 0,5
2. Befestigte Grundstücksflächen
2.1. Beton-, Schwarzdecken (Asphalt, Teer o. Ä.), Pflaster
mit Fugenverguss, sonstige wasserundurchlässige Flächen mit Fugendichtung 1,0

2.2. Pflaster (z. B. auch Rasen- oder Splittfugenpflaster), Platten - jeweils ohne Fugenverguss 0,8
2.3. Porenpflaster oder ähnlich wasserdurchlässiges Pflaster, wassergebundene Decken, Rasengittersteine 0,6
(3) Bei der Ermittlung bebauter und künstlich befestigter Grundstücksflächen bleiben solche Flächen ganz

oder teilweise außer Ansatz, von denen dort anfallendes Niederschlagswasser in Zisternen oder ähnli-
chen Vorrichtungen (Behältnissen) zum Auffangen von Niederschlagswasser mit einem Fassungsvermö-
gen von mindestens 1 m³ gesammelt und auf dem Grundstück - insbesondere zur Gartenbewässerung
und als Brauchwasser (zur Toilettenspülung, zum Betreiben von Waschmaschinen etc.) - verwendet wird,
und zwar bei den vorstehend genannten Vorrichtungen

a) ohne direkten oder mittelbaren Anschluss an die Abwasseranlage, die hierüber entwässerte Fläche in vol-
lem Umfang,

b) mit einem Anschluss an die Abwasseranlage bei Verwendung des Niederschlagswassers
- als Brauchwasser, diejenige Fläche, die sich durch Division des Zisterneninhalts (in Kubikmetern) durch
0,05 ergibt;
- zur alleinigen Gartenbewässerung, diejenige Fläche, die sich aus der Division des Zisterneninhalts (in
Kubikmetern) durch 0,10 ergibt.

(4) Ist die gebührenpflichtige Fläche, von der Niederschlagswasser in Zisternen oder ähnliche Vorrichtungen
gesammelt wird, geringer als die aufgrund des Zisternenvolumens errechnete, außer Ansatz zu lassende
Fläche, so bleibt nur diejenige Fläche unberücksichtigt, von der Niederschlagswasser in die zuvor ge-
nannten Vorrichtungen eingeleitet wird.

(5) Der Tatbestand des Einleitens von Niederschlagswasser in Abwasseranlagen ist in der Regel dann erfüllt,
wenn das auf überbauten und künstlich befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser abfließt, ge-
sammelt und Abwasseranlagen zugeführt wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Einleitung unmit-
telbar auf dem Grundstück oder außerhalb des Grundstücks (z.B. über die Straßenentwässerung) erfolgt.

(6) Nicht zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr heranzuziehen sind überbaute oder künstlich be-
festigte Flächen, deren dort anfallendes Niederschlagswasser
a) in geeigneter Weise versickert (§ 51 Abs. 3 Satz 2 HWG) oder
b) zulässigerweise in ein Gewässer eingeleitet wird.

(7) Eine in geeigneter Weise erfolgende Versickerung des Niederschlagswassers wird grundsätzlich ange-
nommen bei künstlich befestigten Grundstücksflächen, die nicht an die Abwasseranlage angeschlossen
sind und deren Gefälle nicht zur Straße/zum Bürgersteig oder zu einer sonstigen Fläche mit Anschluss an
die Abwasseranlage verläuft.

(8) Gebührenmaßstab für das vorübergehende Einleiten von Grund- und Schichtenwasser gem. § 12 (2) in
den Regenwasserkanal ist die durch Wasserzähler gemessene oder geschätzte eingeleitete Wassermen-
ge. Die Gebühr beträgt pro cbm eingeleiteter Wassermenge in den Regenwasserkanal 1,15 € (Berech-
nungsbasis: Niederschlagswassergebühr durch 6 m³ / 10 m² (mittlere Niederschlagsmenge im Jahr ))   

§ 23 Mitwirkungspflichten der Grundstückseigentümer
(1) Die Stadt kann von den Grundstückseigentümern eine Aufstellung der bebauten und künstlich befestig-

ten Flächen verlangen, die an die Abwasseranlage angeschlossen sind bzw. von denen Niederschlags-
wasser der Abwasseranlage zufließt.

(2) Bei Verwendung von Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen für das Sammeln von Niederschlagswasser
sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, genaue Angaben zu deren Anschluss und Volumen zu ma-
chen und anzugeben, welcher Verwendung das gesammelte Niederschlagswasser zugeführt wird. Die
Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser muss der Stadt schriftlich angezeigt werden;
die Brauchwassermenge muss durch einen privaten, fest installierten und geeichten Wasserzähler ge-
messen und der Ermittlung der Schmutzwassermenge zugrunde gelegt werden.

(3) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der Stadt jede Änderung der bebauten und künstlich befe-
stigten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser der Abwasseranlage zugeführt wird bzw. zu
ihr abfließt, unverzüglich bekanntzugeben. Gleiches gilt für die Änderung von Zisternen oder ähnlichen
Vorrichtungen zum Sammeln von Niederschlagswasser.

§ 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schmutzwasser und Mischwasser
(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch auf dem ange-

schlossenen Grundstück.
Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 2,00 EUR,

(2) Gebührenmaßstab für das Einleiten in den Mischwasserkanal sind der § 22 und der § 24 Abs. 1 selbstän-
dig nebeneinander.

(3) Gebührenmaßstab für das vorübergehende Einleiten von Grund- und Schichtenwasser gem. § 12 (2) in
den Schmutzwasserkanal ist die durch Wasserzähler gemessene oder geschätzte eingeleitete Wasser-
menge. Die Gebühr beträgt pro cbm eingeleiteter Wassermenge in den Schmutzwasserkanal 2,00 €

(Schmutzwassergebührensatz)
§ 25 Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs
(1) Als gebührenpflichtiger Frischwasserverbrauch gelten alle Wassermengen, die

a) aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, abzüglich 20 %, maximal jedoch 30 cbm
b) zur Verwendung als Brauchwasser aus anderen Anlagen und Gewässern entnommen werden.

(2) Die in Abs. 1 b) genannten Wassermengen sind durch private Wasserzähler zu messen.
(3) Werden gebührenpflichtige Wassermengen nicht als Abwasser der Abwasseranlage zugeführt, bleiben

sie auf Antrag des Gebührenpflichtigen - auf dessen Nachweis - bei der Bemessung der Abwasserge-
bühren unberücksichtigt.

(4) Dieser Nachweis ist durch das Messergebnis eines privaten Wasserzählers zu führen, ansonsten - wenn

eine Messung nicht möglich ist - durch nachprüfbare Unterlagen (z. B. Sachverständigengutachten), die
eine zuverlässige Schätzung der Wassermenge ermöglichen.

(5) Jedes Nachweisverfahren über nicht eingeleitete Wassermengen ist im Voraus mit der Stadt zu vereinba-
ren und festzulegen. Dabei ist die Einbaustelle der Zähler zu bestimmen. Die Ermäßigung für zurücklie-
gende Zeiträume ist nur dann möglich, sofern ein Nachweisverfahren verbindlich vereinbart wurde.

(6) Anträge auf Absetzung nicht zugeführter Wassermengen sind spätestens bis zum 31. März des auf das
Verbrauchsjahr folgenden Jahres zu stellen.

(7) Anstelle der Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs kann die Stadt auf Antrag des
Gebührenpflichtigen die Messung der Wassermenge durch einen privaten Abwasserzähler zulassen. Die
Gebühr bestimmt sich dann nach der gemessenen Wassermenge.

(8) Private Wasser- und Abwasserzähler müssen gültig geeicht oder beglaubigt und verplombt sein. Beste-
hen Zweifel an der Richtigkeit des Messergebnisses, sind die Messeinrichtungen durch eine staatlich
anerkannte Prüfstelle oder die Eichbehörde zu überprüfen. Die Kosten der Überprüfung trägt derjenige,
zu dessen Ungunsten die Überprüfung ausfällt. Alle Aufwendungen für Anschaffung, Ein- und Ausbau,
Unterhaltung, Eichung etc. hat der Gebührenpflichtige zu tragen.

(9) Die Messgenauigkeit technischer Geräte ist mindestens alle sechs Jahre durch entsprechende Nachwei-
se zu belegen. Die Stadt hat das Recht zur Überprüfung der Einrichtungen und Zählerergebnisse.
Hat ein Wasser-/Abwasserzähler nicht richtig angezeigt, gilt die aufgrund vorangegangener oder späterer
Ablesung festgestellte Verbrauchsmenge als Grundlage für die Schätzung der Abwassermenge.

(10) Bei unerlaubtem Einleiten wird die Wassermenge von der Stadt geschätzt.
§ 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schlamm aus Kleinkläranlagen

und Abwasser aus Sammelschächten
Gebührenmaßstab für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser
aus Sammelschächten ist die abgeholte Menge dieser Stoffe. Die Gebühr beträgt pro m³
a) montags bis freitags zwischen

7:00 Uhr und 17:00 Uhr 14,20 EUR,
b) an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und 

täglich zwischen 17:01 Uhr und 6:59 Uhr 18,00 EUR.
§ 27 Verwaltungsgebühr
(1) Für jedes Ablesen eines privaten Wasser- oder Abwasserzählers ist eine Verwaltungsgebühr von 10,00

EUR zu zahlen.
(2) Für eine schriftliche Auskunft über Kanalhöhen und Anschlussmöglichkeiten ist eine Gebühr von 12,00 €

zu zahlen.
(3) Für die Abnahme der Anschlussleitung (§ 3 Abs. 5) ist eine Gebühr von 50,00 € pro Abnahme- / An-

schlussstelle sowie bei festgestellten Mängeln eine Gebühr von 45,00 € je Nachabnahme zu zahlen.
(4) Gebührenpflichtig für die Verwaltungsgebühr gemäß Abs. 1 ist der Grundstückseigentümer im Zeitpunkt

des Ablesens des Zählers, für die Verwaltungsgebühr gemäß Abs. 2 und 3 der Antragsteller.
(5) Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühren nach Abs. 1 - 4 entsteht mit Beendigung der gebühren-

pflichtigen Amtshandlung.
§ 28 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebührenpflicht für Schmutz- und Niederschlagswasser entsteht mit dem Benutzen des betriebsferti-

gen Anschlusses des Grundstücks und endet mit dessen Stilllegung. Die Gebühr entsteht jährlich, bei
Stilllegung des Anschlusses zu diesem Zeitpunkt

(2) Die Gebühr für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sam-
melschächten entsteht mit dem Abholen, die Verwaltungsgebühr entsteht mit der jeweiligen Amtshand-
lung; sie ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.

(3) Die Gebühr für Niederschlagswasser wird zusammen mit den Grundbesitzabgaben erhoben und ist vier-
teljährlich zu den Fälligkeitsterminen der Grundsteuer zur Zahlung fällig. 

(4) Die Gebühr für Schmutzwasser wird zusammen mit der Verbrauchsabrechnung für die von den Stadtwer-
ken Neu-Isenburg zur Verfügung gestellte Frischwassermenge (Trinkwasser) erhoben. Der Abrechnungs-
zeitraum deckt sich mit dem Abrechnungszeitraum für Frischwasser. Die Schmutzwassergebühr wird in
gleich bleibenden monatlichen Teilbeträgen auf die zu erwartende Schmutzwassergebühr erhoben. Die
Teilbeträge errechnen sich aus der Gebühr für den zurückliegenden Abrechnungszeitraum. Die Gebüh-
renjahresrechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Gebührenbescheides für den jeweili-
gen Abrechnungszeitraum zu zahlen.

(5) Für das Einleiten von Mischwasser gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.
(6) Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Änderung, Instandhaltung und etwaige Beseitigung der An-

schlussleitungen hat der Anschlussnehmer in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu tragen. Diese
Kosten sind in den zu erhebenden Beiträgen und Gebühren nicht enthalten. Führt die Stadt in Abwei-
chung von  § 3 Abs. 5 Arbeiten an den auf dem anzuschließenden Grundstück befindlichen Abwasseran-
lagen und den Anschlussleitungen aus, so sind ihr die tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten. Sie
werden durch Heranziehungsbescheid geltend gemacht und einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Vor Beginn der durch die Stadt auszuführenden Arbeiten kann die Stadt vom Anschluss-
nehmer eine Vorauszahlung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten verlangen.

(7) Die Kosten der Abwasserüberwachung (§ 9 Abs. 5) hat der Anschlussnehmer zu tragen. Daneben ist der
Abwassereinleiter zahlungspflichtig, soweit er nicht Anschlussnehmer ist. Die Kosten werden durch Her-
anziehungsbescheid geltend gemacht und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Mehre-
re Pflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 29 Vorauszahlungen
Die Stadt kann Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr verlangen; diese orientieren sich grundsätz-
lich an der Gebührenhöhe des vorangegangenen Abrechnungszeitraums.

§ 30 Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Abrechnungszeitraum Eigentümer des Grundstücks ist. Der Erbbauberech-

tigte ist anstelle des Grundstückseigentümers gebührenpflichtig. Mehrere Gebührenpflichtige haften als
Gesamtschuldner.

(2) Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, so wird der neue Eigentü-
mer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit Beginn des Monats, welcher dem Eigentumsübergang
folgt.

(3) Bei Wohnungseigentümern kann die Gebühr für die Gemeinschaft festgesetzt werden.
(4) Neben dem Grundstückseigentümer oder dem Erbbauberechtigten sind auch sonstige zur gewerblichen

oder baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte verpflichtet.
(5) Gebührenpflichtiger ist außerdem, wer bezüglich des Grundstücks Schuldner des an das Wasserversor-

gungsunternehmen zu zahlenden Wasserentgeltes ist.
(6) Bei Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen durch Einleiten von Grundwasser ist gebührenpflichtig,

wem die Genehmigung nach § 7 Abs. 8 erteilt wurde, im Falle einer Einleitung ohne Genehmigung der
Einleiter.

§ 31 Abwälzung der Kleineinleiterabgabe
(1) Die von der Stadt an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe für Kleineinleitungen im Sinne der §§ 8,

9 Abs. 2 AbwAG und des § 8 HessAbwAG wird auf die Eigentümer der Grundstücke abgewälzt, von de-
nen Schmutzwasser direkt in ein Gewässer oder in den Untergrund eingeleitet wird, ohne dass das ge-
samte Schmutzwasser des jeweiligen Grundstücks in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird,
die mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.

(2) § 28 Abs. 1 gilt entsprechend.
IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutrittsrecht, Härteausgleich und Ordnungswidrigkeiten
§ 32 Allgemeine Mitteilungspflichten
(1) Änderungen im Grundstückseigentum bzw. Erbbaurecht sind der Stadt vom bisherigen und neuen

Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten unverzüglich mitzuteilen.
(2) Der Anschlussnehmer, der bauliche Veränderungen an Grundstücksentwässerungsanlagen vornehmen

lassen will, hat dies der Stadt rechtzeitig anzuzeigen.
(3) Wer gewerbliches Abwasser oder mit gewerblichem Abwasser vergleichbares Abwasser einleitet, hat der

Stadt oder den Beauftragten der Stadt alle mit der Abwasserentstehung und -fortleitung zusammenhän-
genden Auskünfte über Art, Menge und Entstehung des Abwassers zu erteilen. Die Stadt kann verlangen,
dass hierzu ein von ihr vorgegebener Fragebogen in schriftlicher Form zu beantworten ist; hierfür können
Fristen gesetzt werden.

(4) Der Stadt ist jeder Wechsel in der Person der Anschlussnehmer unverzüglich anzuzeigen.
(5) Zur Anzeige ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, beim Wechsel in der Person des Grundstücksei-

gentümers ist Anzeigepflichtiger auch der neue Grundstückseigentümer.
(6) Die Abgabepflichtigen haben Änderungen, die auf die Abgabepflicht von Einfluss sind, unverzüglich der

Stadt anzuzeigen.
(7) Gelangen Stoffe, deren Einleitung oder Einbringung nach den Bestimmungen dieser Satzung verboten

ist, in die öffentlichen Entwässerungsanlagen (z.B. durch Auslauf von Behältern oder bei Unfällen u. a. in-
nerhalb des Grundstücks oder im öffentlichen Gelände), so ist die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 33 Zutrittsrecht
Der Anschlussnehmer hat den Bediensteten oder Beauftragten der Stadt, die sich auf Verlangen auszuweisen
haben, den Zutritt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen, Wasserverbrauchsanlagen, Wassergewin-
nungsanlagen, Versickerungseinrichtungen und Anschlussleitungen zu gestatten, soweit dies zur Prüfung der
technischen Einrichtungen oder Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbe-
sondere zum Ablesen der Messeinrichtungen, erforderlich ist.
§ 34 Härteausgleich
Wenn im Einzelfall die Höhe des Kanalanschlussbeitrages oder der Kanalbenutzungsgebühr oder der Gebühr
für Kanalbenutzung durch genehmigungspflichtige Grundwassereinleitung 
oder der Fäkalienabfuhrgebühr oder der Kostenerstattung Anschlusskanäle und Abwasserüberwachung zu
einer unbilligen Härte führen würde, können diese Forderungen auf Antrag ermäßigt oder erlassen werden.
§ 35 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 4 Abs. 1 ein Grundstück nicht ordnungsgemäß an die Abwasseranlage anschließt;
2. § 4 Abs. 2 Abwasser, das der Beseitigungspflicht unterliegt, nicht der Abwasseranlage zuführt;
3. § 4 Abs. 4 den Anschluss eines Grundstücks oder die Zuführung von Abwasser ohne Genehmigung
vornimmt;
4. § 5 Abs. 1 Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den jeweils geltenden bau- und wasser-
rechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen Normenausschusses herstellt, unter-
hält und betreibt;
5. § 6 Abs. 1 Grundstückskläreinrichtungen in den dort genannten Fällen nicht anlegt oder nicht ord-
nungsgemäß betreibt;
6. § 6 Abs. 2 Niederschlagswasser in die Grundstückskläreinrichtung einleitet;
7. § 6 Abs. 3 Schlamm aus Kleinkläranlagen sowie Abwasser aus Sammelgruben nicht der Gemeinde
überlässt;
8. § 6 Abs. 4 Grundstückskläreinrichtungen nicht stilllegt, sobald die Abwasseranlage die Behandlung
des Abwassers sicherstellt;
9. § 7 Abs. 1 Abwasser einleitet, das nach dieser Bestimmung nicht eingeleitet werden darf;
10. § 7 Abs. 2 und 4 Abfälle und die in dieser Bestimmung weiter genannten Stoffe sowie Konden-
sate ohne Genehmigung in die Abwasseranlage einbringt;
11. § 7 Abs. 5 die dort genannten Anlagen an die Abwasseranlage anschließt oder Kühlwasser einleitet;
12. § 7 Abs. 6 Anlagen zum Zurückhalten von im Abwasser enthaltenen unzulässigen Stoffen nicht ein-
baut oder nicht ordnungsgemäß betreibt;
13. § 7 Abs. 8 Grundwasser in die Abwasseranlage einleitet;
14. § 8 Abs. 4 Abwasser zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte verdünnt;
15. § 8 Abs. 7 das von der Stadt auferlegte Betriebstagebuch nicht ordnungsgemäß führt;
16. § 8 Abs. 8 nicht häusliches Abwasser einleitet, das einen der in § 8 Abs. 1 und 3 festgelegten Einlei-
tungsgrenzwert überschreitet;
17. § 9 Abs. 11 bis 13 ein von der Stadt gefordertes Probenahmegerät oder selbstaufzeichnendes Mess-
gerät nicht errichtet, nicht dauerhaft betreibt und in betriebsbereitem Zustand hält oder den Bediensteten
oder Beauftragten der Gemeinde den Zugang zu den technischen Einrichtungen nicht jederzeit ermög-
licht;
18. § 23 Abs. 1 bis 3 verankerten Mitwirkungspflichten nicht oder unzureichend nachkommt;
19. § 32 Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt;
20. § 32 Abs. 3 die von der Stadt geforderten Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig, nicht in
der verlangten Form oder wahrheitswidrig erteilt;
21. § 33 den Bediensteten oder Beauftragten der Stadt den Zutritt zu den in dieser Bestimmung genann-
ten Anlagen und Einrichtungen verweigert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 bis 50.000 EUR geahndet werden. Die Geldbuße
soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen.
Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es überschritten werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung; zuständige
Verwaltungsbehörde ist der Magistrat.

§ 36 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der Stadt Neu-Isen-
burg vom 25.03.1998 außer Kraft.
Neu-Isenburg, den 30.11.2011
Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg
Herbert Hunkel
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

WIDMUNG NEUER UND NEUAUSGEBAUTER STRASSE
FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR

Die in der Gemarkung Neu-Isenburg liegende Straße

Du-Pont-Straße

wird mit Wirkung vom 1. Januar 2012 für den öffentlichen Verkehr
gemäß § 4 des Hessischen Straßengesetzes i.d.F. vom 8. Juni 2003
(GVBl. I S. 166) gewidmet.

Sie erhält damit die Eigenschaft einer öffentlichen Straße
(Gemeindestraße) gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 3 Hessisches
Straßengesetz.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die vorstehende genannte Entscheidung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Magistrat
der Stadt Neu-Isenburg, Rathaus, Hugenottenallee 53, 63263 Neu-
Isenburg einzulegen.

Neu-Isenburg, den 22. Dezember 2011

Herbert Hunkel

Bürgermeister
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OBERTSHAUSEN

BÜRGERHAUS HAUSEN
Vorverkauf in den Geschäftsstellen 

der OFFENBACH-POST
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Die Vokalisten der Spitzenklasse 
singen Klassik, Pop, Oper und Operette

Die weltweit erfolgreiche Produktion 
ist zurück!

NEUES
PROGRAMM

TOUR 2012
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Eigene Produktion

Eigener Montageservice • Kunststofffenster

• Holz- und Alufenster

• Haustüren, Rolltore

• Rollläden, Markisen

• Wintergärten, Vordächer

• Dachflächenfenster

FENSTERBAU

GmbH

Hospitalstraße 14
63450 Hanau
Telefon 0 61 81 / 5 07 07 71
Telefax 0 61 81 / 5 07 07 72
www.fb-h.de

• Kunststofffenster

• Holz- und Alufenster

• Haustüren, Rolltore

• Rollläden, Markisen

• Wintergärten, Vordächer

• Dachflächenfenster

• Kunststofffenster
• Holz- und Alufenster
• Rollläden, Rolltore
• Wintergärten, Markisen
• Dachflächenfenster

Mehr Informationen unter 

www.hark.de

Allgemeine Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr. 10.00 – 19.00, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

G
RA

TI
S

GUT (2,3)

TESTSIEGER

Im Test: 12 Kaminöfen für  
die Scheitholzverbrennung 
Ausgabe 11/2011

Hark 44 GT ECOplus

JUBILÄUMS
Nur noch im 

DEZEMBER!*

40 Jahre Kamine direkt vom Hersteller

172-seitiger Katalog und Angebotsflyer  
mit Preisen unter: hark.de oder  
ge bührenfrei unter (0800) 2 80 23 23.  
Bundesweit Ausstellungen!

PREISE

* Nur solange der Vorrat reicht!

DIE MIT DEM FEINSTAUBFILTER

im Kamin- und 
Kachelofenbau

HARK Ausstellungen:
60388 Frankfurt am Main, Borsigallee 12, Telefon (0 69) 40 80 73 52
55128 Mainz, Haifa-Allee 2, Telefon (0 61 31) 50 70 17
69190 Walldorf, Rudolf-Diesel-Straße 45 b, Telefon (0 62 27) 90 57
97070 Würzburg, Ludwigstraße 23, Telefon (09 31) 3 29 28 65
HARK Händler mit Ausstellung:
63654 Büdingen, R. Debus Kamin- & Kachelofenstudio, Orleshäuserstr. 65, 
Telefon (0 60 42) 9 78 18 61

63846 Laufach
Tel. 0 60 93 / 97 11-0

Alu
min

ium
-

nie
me
hr s

trei
che
n!

www.sauer-laufach.de

Besuchen Sie unsere 500m² große Ausstellung!

Balkongeländer
Vorstellbalkone
Überdachungen

Fenster
Haus-Türen
Zimmer-Türen
Markisen
Rollläden
Vordächer
Wintergärten
Carports
Bauelemente aus Holz-Kunststoff-Aluminium • Beratung - Planung - Montage
Ausstellung Dreieich · Frankfurter Str. 104 · Tel.: 06103 - 6 17 82
tueren.fenster-studio@t-online.de  ·  www.fenster-tueren-frank.de

Fahrzeughaus ENGELHARDT GmbH
Suzuki-Vertragshändler

Dieselstraße 3 • 63165 Mühlheim 
� 0 6108 / 64 27 • Fax 7 5105

Viel Glück, Erfolg und 
Gesundheit im neuen Jahr!!!

MAXIMUM BAD
Innovative Bäder • kreative Wohnraumsanierung • ökologische Heizsysteme

Ludwigstraße 84 Telefon 069 / 82 37 73 42
63067 Offenbach am Main Telefax 069 / 82 37 73 43
www.maximum-bad.de eMail: maximum-bad@t-online.de

Alles aus einer Hand
Das Komplettbad für  € 8.888,-*

Inklusive Fliesen und Verlegung. Ändern der Anschlussleitungen.
Sanitärobjekte von

Grohe, V+B, Keramag, Kaldewei, Duravit, Zehnder, Geberit.
*Grundfläche ca. 5 qm Bad beinhaltet Wanne, Waschtisch, Heizkörper, Wand-WC, Armaturen



Anzeigenaufgabe: Tel. 069 / 85 00 88 • Fax 069 / 85 00 83 97 • E-Mail: anzeigen@op-online.de • Internet: www.op-online.de/anzeigen oder www.rheinmain.immowelt.de

Jede Woche
über
600.000
Lesekontakte rheinmain.immoweltwww.rheinmain.immowelt.de
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Winter Immobilien · Melanie Atzler
Offenbacher Landstr. 86 · 63512 Hainburg

Tel. 06182/8201638 · Mobil 0172/37954269
www.winterimmobilien.com

Ihr Immobilienmakler für Hainburg und Umgebung
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Angebote finden SIE unter:
www.hofreiten.de
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immowelt ID 2RZHW3L

VVB-Immobilien GmbH,
T. 0 61 06 / 66 70 60

Haus im Dornröschenschlaf
in OF-Bürgel mit 4 Zi., 98,6 m²
Wfl., Garage, Gaszentralhzg.,
290 m² Grdst. u. Keller. KP:
225.000,- €. Welcher "Prinz"
möchte es vom Keller bis zum
Dach wieder zum Strahlen brin-
gen? Rufen Sie gleich an.
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Immobilienprofi

Wir suchen 
für solvente

Kunden 

aus unserer Kartei.
Häuser, Wohnungen im
Altkreis Dieburg, Rodgau
und Rödermark.

Grundstücke   bis  200.000.-�
Eigentumswhg. bis  250.000.-�
Reihenhäuser   bis  300.000.-�
Doppelhaush.   bis  350.000.-�
1-2 Fam.Häus.  bis  500.000.-�
Exklusive Immob. bis  2 Mio.- �

Bet t i na  DD ie t z
Immobilien GbR

Kostenlose  Tel. Nr.
0800 - 811 0 711
www.immoprofi-dietz.de

üb. 20 Jahre Erfahrung

Wir sind rund um die Uhr 
für SIE erreichbar, 

auch an  Sonn- und Feiertagen
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Traumhaus in DTZ-Hexenber-
g! Provisionsfrei! Exclusives,
Wohnen in begehrter Lage. BJ
95, 680 m² Grund, ca. 190 m²
Wfl. Großer Wintergarten, Einlie-
gerwohnung, Schwimmbad
u.v.m. Verkauf gegen Gebot!
Tel.: 0172-6664384

Meijer Immobilien
Tel.: 06102 - 72 27 28

Beratung
Bewertung

Verkauf
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06182 – 2 39 70

albero-immobilien.de Alexandra Lang
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www.gm-finanz-immobilien.de Müller & Korb
� 0 6182 /99 33 88 oder 0171 / 6 92 8195

Sie wollen eine Immobilie 
VERKAUFEN oder VERMIETEN

Wir suchen dringend für unsere Kunden:

Häuser und Wohnungen
Wir verkaufen und vermieten Ihre Immobilie 
schnell · bonitätsgeprüft · kostenfrei
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
Seit 38 Jahren sind wir erfolgreich tätig,
nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung.
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Wollen-Sie-Ihre--ETW-schnell-
und-zu- einem-fairen-Preis-
verkaufen? Dann rufen Sie
uns bitte an!Wir haben vorge-
merkte Kunden!Terra Finanz
GmbH, Tel 06108/608791 
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HABEN-SIE-EIN-GRUND-
STÜCK-ZU-VERKAUFEN? Wir
bauen DH+ MFH im Kreis OF,
auch Maklerangebote er-
wünscht. solidus-bau 06074-
91.44.44.

BAUPLÄTZE-GESUCHT!++
Für unseren Bauträger und
vorgemerkte Kunden!Terra Fi-
nanz GmbH,06108/ 608791,
www.terra-finanz.de
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Mainhausen/Zellhausen, helle
Büroräume, EG 125 m²,
01726833343
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Eine Mietpreisübersicht finden Sie hier:
www.mietspiegel24.com

06182 – 2 39 70

albero-immobilien.de Antje Kuhn
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Dienstleistungen - TDienstleistungen - Transporteransporte
HaushaltsauflösungenHaushaltsauflösungen

Telefon 06102 / 25 47 69 
Mobil: 0172 / 6 12 90 94 

e-Mail: rupp.transporte@t-online.de

J.RUPP

Seit über
40 Jahren

�
!�����������$��#�$����#

?��2��;77E������
��-����)��
!� ��
"�
��#�$�	��"�

(.����
��#,���
���$�����������/
?�������14���2�����.���$
��)��2���� 
'� �'�������'��9�'���"+7���2
���
���������
��	�1��$	�4
��"

1��������;��3������,����
������!' ���(������'��2���� �
9�'����������������.���*�������
/7�

�6"	

)����
����������
���$��
��/��
����,��.���"$�)�������*���.�����3��
�����*���4$
�1�����5��$
�1��7�32
5����!�
�$��#	$44$+�

1��������&%%����
����������"+����
	���,������� ������������	
'���/�7879"�8�:�:@

1��������&%%����
����������"4����
	���,������� ������������	
'���/�7879"�8�:�:@

immowelt ID 2RDDU37

Bukatschek-Immobilien,
T. 06108-66420

HU-Steinheim 3 ZW 85 m²
1.OG frei, ruhige Lage, S/W-Blk.,
TGL-Bad mit Wanne u. Dusche,
Abstellkammer(statt Keller), Ga-
rage möglich, 695 € + NK/Kt.
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Umzüge mit Schreiner
3 Mann/Lkw pro Std. 101,15 €

Besser-Umzüge GmbH

Telefon 06102 / 2 73 24
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immowelt ID 2R4B33M
T. 06104-802682

4-Zi. Wohnung in Hausen tgl.-
Bad, Südbalkon, im 1. OG,  91 m²,
650 € +NK + KT
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und Service für alle Marken!

Reparaturen, Hol- und Bringservice, Ersatzwagen ...

Im Geisbaum 21 I 63329 Egelsbach I Telefon 0 61 03 / 40 36 30

Unser Service für Sie: Mo. - Fr. 7.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Beratung & Verkauf: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr • Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

und Service für alle Marken!

Nutzfahrzeuge

PETER SCHENNER
Dreieich, Voltastraße 2, Telefon 06103 / 37 34 33

www.karosseriebau-schenner.de

Reparatur-Fachbetrieb
für alle Kfz-Typen
Richtbankarbeiten

bei Rahmenschäden
Klimaanlagenservice

für alle Pkw’s

Kfz-Service rund um’s AutoKfz-Service rund um’s Auto
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Autoverwertung Lechmann oHG Lagerstr. 3 · 64331 Weiterstadt · Industr. Nord

Tel.: 06151/895533 · www.autoteilemarkt24.de

Oder brauchen
Sie

Ersatzteile?

Wir kaufen
Ihr Auto!

Robert-Bosch-Straße 6
63225 Langen
Telefon 0 61 03 / 7 90 97

Einbau und Service
ebasto-Standheizungen

- Kundendienst
- Neukunden

Vermittlung
- Gebrauchtwagen

- Reparaturen
- Ersatzteile

- Karosserie
- Lackierung

Borsigstraße 18
64291 Darmstadt / Arheilgen
Telefon: 0 61 51 - 37 67 57
Telefax: 0 61 51 - 37 01 55

www.autosportivo.de
frank.werner@autosportivo.de

10-Punkte-Winter-Check für € 10,-
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Suche Dringend ein Audi
Diesel od, Benziner auch Repa-
ratur bedürftig od , viele Km
Tel.: 0173 / 395 32 48
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Suche Dringend ein Bmw
Diesel od, Benziner auch Repa-
ratur bedürftig od , viele Km
Tel.: 0173 / 395 32 48 
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Suche Dringend ein Mazda
Diesel od, Benziner auch Repa-
ratur bedürftig od , viele Km
Tel.: 0173 / 395 32 48 
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Suche Dringend ein Merce-
des Diesel od, Benziner auch
Reparatur bedürftig od , viele
Km Tel.: 0173 / 395 32 48 
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Über 200 Mercedes und Smart Jahreswagen
zu sensationell günstigen Preisen auf Lager.

Tel.: 0 61 03 - 4 09 25 10 • Egelsbach
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motoso ID 8631537
Lauber, T. 0151-56692285

Nissan X-Trail 2.5 4x4 (T30)
121 kW, EZ 09/04, blau met.,
168.000 km, 7.600 EUR (VB), Ben-
zin, WFS, Allrad
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Suche Dringend ein Opel Die-
sel od, Benziner auch Reparatur
bedürftig od , viele Km Tel.:
0173 / 395 32 48 
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Suche Dringend ein VW Die-
sel od, Benziner auch Reparatur
bedürftig od , viele Km Tel.:
0173 / 395 32 48 
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motoso ID 81DDD1E
T. 0151/42542412

VW Golf 5,
1.6 FSI V 85
kW, EZ 04/06,
orange met.,
TKM 88, €
8800(VB), 6
Gang, Benzin,

TOP-Zustand, 1. Hand, Harman
Kardon Drive&Play Auto-Con-
troller für Apple iPod/iPhone.
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www.auto-direkt-ankauf.de

Kein TÜV, viel km,
Motorschaden, Unfall??
Bestens!! Kaufen wir!!

Rufen Sie uns an,
wir kommen mit
Bargeld vorbei.

Völlig seriöse Abwicklung. 
Abmeldenachweis!!

Höchstpreise
GARANTIERT!!

Rufen Sie sofort an:
Auto - Direkt - Ankauf

Bürgermeistermahrstr. 34
63179 Obertshausen

Tel.: 06104 / 78 93 41
Mobil: 0152 / 21 58 67 04

www.auto-direkt-ankauf.de

Verschenken Sie Ihr Auto
nicht !Kfz Barankauf Aller
Art.Bitte alles anbieten. Tel:
06258/820 9002 od.
0175/4770300.
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ANKAUF VON ROLLERN &
MOPEDS MIT UNFALL - DE-
FEKT SOWIE OLDTIMER ZÜN-
DAPP - KREIDLER - HERCULES -
PUCH USW.... ABHOLUNG UND
BARZAHLUNG 0175-2060820

ANKAUF VON MOPEDS, MO-
FAS, ROLLER ZUSTAND
EGAL, VESPA, PIAGGIO, ZÜN-
DAPP, HERCULES USW. 0170-
5483695 
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Tel. 06071-393001
www.fkk-rom.de

Im Industriegebiet 9
64839 Altheim-Münster

An der B26

Ö F F N U N G S Z E I T E N :
So/Do 12.00-3.00, Fr/Sa 12.00-4.00FKK SAUNA CLUB

WELLNESS · WHIRLPOOLS
SCHWIMMBAD · SAUNA
AUSSENGELÄNDE
EROTIK KINO
LOUNGE BEREICH

WELLNESS · WHIRLPOOLS
SCHWIMMBAD · SAUNA
AUSSENGELÄNDE
EROTIK KINO
LOUNGE BEREICH

WELLNESS · WHIRLPOOLS
SCHWIMMBAD · SAUNA
AUSSENGELÄNDE
EROTIK KINO
LOUNGE BEREICH

WELLNESS · WHIRLPOOLS
SCHWIMMBAD · SAUNA
AUSSENGELÄNDE
EROTIK KINO
LOUNGE BEREICH

WELLNESS · WHIRLPOOLS
SCHWIMMBAD · SAUNA
AUSSENGELÄNDE
EROTIK KINO
LOUNGE BEREICH

INKL. BÜFFET UND 

SOFTGETRÄNK

NUR 29,-€ EINTRITT

35€35€

geschlossengeschlossen
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Für unser mobiles Verkaufsteam suchen wir noch 
Verstärkung auf Voll-, Teilzeit oder 400,- € Basis.
Frührentner/Rentner m/w willkommen
(auch Abholung möglich). Gute Verdienstmöglichkeiten!

Bewerbung unter: 0160 - 96 46 81 64
fruchtland-ffm@t-online.de

FruchtlandFruchtland

wir liefern die Frische ins Hauswir liefern die Frische ins Haus
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Für unsere Objekte in Dieburg 
Obertshausen suchen wir 
deutschspr., zuverlässige 

Reinigungskräfte
in Teilzeit.
Arbeitszeit: Mo. bis Fr. 
ca. 5.00 bis 9.00 Uhr.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf
unter 069 / 9 42 01 80.
Wackler Service Group
GmbH & Co. KG, 
Sontraer Straße 3
60386 Frankfurt a. M.
www.wackler-group.de

Spielothek in Münster
sucht Mitarbeiter/in

als Aushilfe oder auf 400,- € Basis
flexible Arbeitszeiten

Bewerbungen: Tel. 0152 - 37 35 9941
Wilhelm-Lehr-Str. 42, 64839 Münster

oder K_DO@HOTMAIL.DE
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Sie kennen uns als eines der erfolgreichsten Jeans und Young Fashion
Unternehmen in Deutschland. Kernkompetenz von Mavi sind treffsichere
Umsetzung modischer Trends, sehr hohe Qualitätsstandards und natürlich
der Perfect Fit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in für den

Innendienst / 

Customer Service (Vollzeit)

Zu Ihren Aufgaben gehören die Auftragsabwicklung und der Customer-
Service. Sie betreuen und beraten unsere Kunden und arbeiten mit unserem
Vertriebs-Außendienst zusammen. Die Bearbeitung der Kundenreklama-
tionen gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.

Sie haben eine mit gutem Erfolg abgeschlossene kaufmännische Ausbil-
dung und bereits einschlägige Berufserfahrungen im Vertriebsinnendienst.
Sie überzeugen am Telefon mit professioneller, direkter Kommunikation
und betreuen die Kunden mit einem freundlichen und engagierten Auf-
treten.
Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit ausgeprägtem Servicebe-
wusstsein, hoher Teamfähigkeit und modischem Gespür. Verkaufstalent
und kundenorientiertes Handeln runden Ihr Profil ab. Routiniertes Arbeiten
mit dem MS-Office-Paket, gute Englischkenntnisse und mathematisches
Verständnis setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima in einem sehr erfolgrei-
chen Team und eine leistungsgerechte Vergütung.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an:

Mavi Europe AG
Personalabteilung, z. H. Yvonne Brzesinski
Philipp-Reis-Straße 4, 63128 Dietzenbach

oder per E-Mail an yvonne.brzesinski@mavi.com
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Arbeitszeit:  
Di., Mi. und Do. von 14 – 20 Uhr  
 
Wir sind eine langjährig etablierte 
Personalberatung und suchen eine/n 
engagierte Mitarbeiter/in für 

 

Personalsekretariat  
u. Telefondienst  
 
Telefonkontakte und kurze Interviews  
mit qualifizierten  Kandidaten sowie 
die damit verbundene E-Mail-
Korrespondenz gehören zu Ihren 
Hauptaufgaben. Gute PC-Kenntnisse, 
Kontaktfähigkeit und sprachliches 
Geschick sind erforderlich, gutes 
Englisch ist sehr vorteilhaft. Wenn Sie 
eine anspruchsvolle und dauerhafte 
Teilzeittätigkeit in Festanstellung 
suchen, sich in einem kleinen Team 
wohlfühlen und das Thema 
Fachkräftevermittlung spannend 
finden, erbitten wir Ihre 
aussagefähige E-Mail- Bewerbung 
mit Angabe Ihres Gehaltswunsches 
an: jobs@ADP.de  
 
ADP GmbH, Recruiting Services,  
D-63110 Rodgau, Tel. 06106 268580 
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www.die-netten-feen.de
★ �� 06182 / 2 83 53 ★

Abonnenten-Service 
auch online erreichbar
Fahrt in den Urlaub, Umzug
oder ein neues Zeitungsabo? 
– Teilen Sie uns Ihre Daten 
jederzeit online mit!
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WESTFALIA
EICHMANN
ANHÄNGER
ANHÄNGER-VERMIETUNG
ANHÄNGERKUPPLUNGEN
EINBAU VON KUPPLUNGEN
FAHRRAD-TRÄGER
ANHÄNGERERSATZTEILE
WERKSTATT-SERVICE
GASFEDERN + BREMSSEILE - PRODUKTION

Westfalia-Eichmann
Orber Str. 11-13 · 60386 Frankfurt/M.

Tel.: 069 - 941415-0
www.westfalia-eichmann.de
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beim Kauf eines TechniSat ISIO Produktes sichern.

Bis zu 
Registrierungsprämie 

300 €

Full HD Smart-TV mit
QuattroTuner Twin
MultyVision ISIO

* Nur im teilnehmenden Fachhandel. Sie sparen 300 € beim Kauf eines
neuenMultyVision ISIO, wenn Sie ihn durch Ihren Fachhändler zu Hause
am vorhandenen Internetanschluss anschließen und registrieren lassen.
Anfahrts- und Installationskosten nach Aufwand möglich. Die Aktion ist
zeitlich befristet. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Alle Informationen zur Registrierungsprämie unter www.technisat.de/praemie
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Mit ISIO erleben Sie 
interaktives Fernsehen 
Genießen Sie mit den TechniSat ISIO Produkten echtes  
HD-Fernsehen kombiniert mit der unschlagbaren 
Interaktivität des Internets. 

Sie sparen bis zum 31.01.2012 beim Kauf eines neuenMultyVision ISIO - 300 €
oder eines ISIO Digitalreceivers der Serie DigiCorder ISIO oder DIGIT ISIO - 30 €
auf den UVP, wenn Sie Ihr erworbenes Gerät durch ihren Fachhändler zu Hause
am vorhandenen Internetanschluss anschließen und registrieren lassen.

300 € 
Registrierungsprämie 

Jetzt bei Ihrem TechniSat Fachhändler vor Ort:

30 € 
Registrierungsprämie 

369,99 € * UVP ab 2.199,99 € * UVP

399,99 € ab 2.499,99 €

Wir möchten mit Ihnen auf ein gutes neues Jahr anstoßen.
Ihr SPD-Ortsverein Langen 

Einladung
zum Neujahrs-Empfang

2012

… am Donnerstag, 5. Januar 2012, um 19.00 Uhr

Neue Stadthalle Langen, Südliche Ringstraße 77

Unser Gast:

Matthias Kurth
Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

M SEGA TORE
OUTDOOR

www.

.de

große Marken  -  kleine Preise  -  beste Beratung

27.12. bis 31.12.2011
täglich 9.30 bis 19 Uhr
Silvester 9.30 bis 13 Uhr

verkauf
Räumungs-

wegen Umbau

20% AUF

ALLES
auch auf bereits

reduzierte Artikel

63329 Egelsbach
Boschring 10
Tel 06103-967810 P

Hauseigener 
Änderungsservice

Winterbekleidung
stark reduziert!

Eigene Fachwerkstatt, Verkauf und Reparaturen von Kaffeevollautomaten

Saeco Jura - Zubehör Kaffee - AEG Krups
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 und 15.00 - 18.00

Pfortenstraße 5  ·  63150 Heusenstamm · Tel.: 06104 - 64 89 99  ·  www.die-kaffee-werkstatt.de

e.K.

auto
reparatur

Fertig GmbH
KFZ-Meisterbetrieb

- Rad- und Reifenservice
- Abschleppdienst
- TÜV/AU
- Reparaturen

aller Fabrikate
- Bremsendienst
- Inspektionen
- Autoglas
- Autoteile

Reifen + Autoservice

Südring 32
63165 Mühlheim

Tel.: 06108/7 82 66
Fax: 06108/7 84 75

Meister-
haft

übe r  
20  J

ah re

Rund um die Uhr für Sie da!
www.fachgeschaefte.de
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www.reifen-karakus.de · info@reifen-karakus.de

63225 Langen
Liebigstr. 31 ·Tel.0 6103/515 50

63071 Offenbach
Bieberer Str. 167 ·Tel.0 69/85 32 63

63179 Obertshausen
Bürgermeister-Mahr-Str. 2a
Tel.0 6104/742 08

60487 Frankfurt
Grempstr. 13
Tel.0 69/77 50 39

Reparaturen von Fahrzeugen aller Marken

WINTERREIFEN-SONDERANGEBOT
195/65 R15 91T            205/55 R16 91H

ab 49,- € ab 69,- €

Rheinstraße 40 • 63225 Langen • Telefon (0 6103) 2 4103

Annahmestelle für
Reinigung und Wäsche

Ihre preiswerte
und schnelle

aller Art!

Seit 15 Jahren in Langen
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